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Für den Gemeinderat 

der Bürgermeister 

Ratten, am ………………… 

 
 

 

Vom Amt der Stmk. Landesregierung genehmigt 

Graz, am …………………. 

Zl:  …………………. 

 

Verfasst von: Heigl Consulting ZT GmbH 

Urkunden Nr.: 56/23 

GZ: HC25_2.05, 10.11.2025 

  

AUFLAGEENTWURF 

ÄNDERUNG DES ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTES 

DAS SACHBEREICHSKONZEPT ENERGIE, VF: 5.03 
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T E R M I N D A T E N :   

vom Gemeinderat beschlossen am 20.11.2025 (Auflagebeschluss) 

aufgelegt vom  09.12.2025 (Auflagebeginn) 

 bis  13.02.2026 (Auflageende) 

vom Gemeinderat beschlossen am …………… (Endbeschluss) 

 

A U S F Ü H R U N G :   

Inhaltliche/Technische Bearbeitung:  Mü/Tö 

Verfahrensabwicklung, Behördenmanagement:  KK 

 

Liste der verwendeten Abkürzungen: 

Agri-PV PV-Anlage, die im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes auf einer land-

wirtschaftlich genutzten Freifläche errichtet wird (siehe § 2 StROG) 

EP: Entwicklungsplan 

FLWPL: Flächenwidmungsplan 

GST-NR.: Grundstücknummer 

GWh Gigawattstunden 

ha Hektar 

KG: Katastralgemeinde 

kWh Kilowattstunden 

kWp Kilowattpeak 

MWh Megawattstunden 

m² Quadratmeter 

ÖEK: Örtliches Entwicklungskonzept 

ÖV Öffentlicher Verkehr 

PV Photovoltaik 

REPRO: Regionales Entwicklungsprogramm 

SAPRO:  Entwicklungsprogramm für den Sachbereich (zB. Wind) 

SKE: Sachbereichskonzept Energie 

Stmk. BauG  Steiermärkisches Baugesetz 

StROG: Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 

tw: teilweise 

VF: Verfahrensfall 
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1. WORTLAUT 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ratten (Gemeinde-Nr. 61741) hat in seiner Sitzung vom 20.11.2025 die 
Auflage der Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes VF: 5.03, verfasst von Heigl Consulting ZT 
GmbH, Hugo-Wolf-Gasse 7, 8010 Graz, gemäß § 24 des StROG 2010, LGBl. 49/2010 i.d.F. LGBl. 68/2025, 
beschlossen.  

§ 1 

RECHTSGRUNDLAGE 

Die rechtliche Grundlage der Änderung basiert auf dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz 2010 - 
StROG, LGBl. Nr. 49/2010 i.d.F. LGBl. 68/2025. 

§ 2 

GELTUNGSBEREICH 

Die Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes VF: 5.03 erstreckt sich über das Gemeindegebiet von 

Ratten. 

§ 3 

ÄNDERUNGEN 

Mit der ggst. Änderung werden die folgenden Entwicklungsziele für „Energieversorgung“ unter § 4.6 der 
Verordnung in das örtliche Entwicklungskonzept aufgenommen: 
 

Hinweis: 

Die in dieser Verordnung kursiv gesetzten Textteile dienen lediglich der Erläuterung und sind nicht Bestand-

teil des Verordnungstextes. 

 

Die folgenden Entwicklungsziele dienen der Gemeinde Ratten als strategische Grundlage für eine zukunfts-

orientierte und nachhaltige Raumplanung im Sinne der Energieraumplanung. Damit soll eine ganzheitliche 

Strategie zur Förderung erneuerbarer Energien, effizienter Energieverwendung und ressourcenschonen-

dem Wachstum unterstützt werden. 

In den nachfolgenden Verfahren sind die folgenden Ziele abzuwägen: 
 

zu a) Förderung von energieeffizienten sowie ressourcenschonenden Raum- und Siedlungsstrukturen 
- Raum- und Siedlungsstrukturen sollen unter Beachtung von energieeffizienten und klimafreund-

lichen Maßnahmen geplant und realisiert werden.  
- Es sollen kompakte Siedlungsstrukturen, energiesparende Bauweisen und erneuerbare Energie-

systeme gefördert werden. 
 

zu b) Klimafreundliche Wärmeversorgung 
- Zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sollen räumliche Strukturen so 

konzipiert werden, dass sie den Ausbau hocheffizienter, leitungsgebundener Wärmeversor-
gungssysteme sowie die Integration erneuerbarer Wärmequellen wie Geothermie und solarther-
mischer Anlagen unterstützen. 

- Neue Baulandentwicklungen sollen unter Beachtung der Standorträume für Fernwärmeversor-
gung und/oder der Anschlussmöglichkeiten an hocheffizienten leitungsgebundenen Wärmever-
sorgungssysteme vorgenommen werden.   
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zu c) Energiesparende Mobilität 
- Siedlungsstrukturen sollen so entwickelt werden, dass sie eine effiziente, energiesparende Mobi-

lität unterstützen und zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs beitragen. 
- Zur Stärkung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Siedlungsschwerpunkt Ratten soll die Nut-

zungsdurchmischung (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit, Bildung …) erhalten und weiterent-
wickelt werden. 

- Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) soll gefördert werden. 
- Die Ausrichtung des Wegenetzes soll an die Erfordernisse des Fuß- und Radverkehrs angepasst 

werden. 
- Die Schaffung von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und die Förderung von (Car-)Sharing-Initiati-

ven soll unterstützt werden. 
 

zu d) Nutzung lokaler erneuerbarer Energiepotenziale 
Im Rahmen der Planung von Bebauung und Infrastruktur soll darauf geachtet werden, dass die Nut-
zung und Speicherung erneuerbarer Energiequellen durch den Ausbau geeigneter Energiespeicher-
technologien sowohl effizient als auch umweltverträglich gestaltet wird. 
 

zu e) Standortplanung von Energieerzeugungsanlagen  
- Die Standortwahl für Energieerzeugungsanlagen, insbesondere für Solarenergieanlagen, soll un-

ter besonderer Berücksichtigung der landschaftlichen Sensibilität und der standortspezifischen 
Rahmenbedingungen erfolgen, um eine nachhaltige und ästhetisch verträgliche Integration in 
das Landschaftsbild sicherzustellen. 

- Bei der Festlegung von örtlichen Vorrangzonen/Eignungszonen im örtlichen Entwicklungskon-
zept zur Errichtung von Solarenergieanlagen soll ein räumliches Leitbild erstellt werden, um Nut-
zungskonflikte zu vermeiden und eine standortgerechte Umsetzung sicherzustellen. 

 
zu f) Konfliktvermeidung & Beteiligung 

Die künftigen Planungen sollen unter Einbindung der Bevölkerung durch Information im Zuge der 
öffentlichen Auflage gemäß StROG sowie durch ergänzende Informationsveranstaltungen auf Ge-

meindeebene zur Akzeptanzförderung erfolgen. 
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§ 4 

RECHTSKRAFT 

Nach Genehmigung der Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes, VF: 5.03 durch die Stmk. Lan-
desregierung beginnt seine Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden 
Tag. 
 

 

 Für den Gemeinderat 

 der Bürgermeister 

 Thomas Heim: 

Ratten, am …………….. 
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2. ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 

2.1. PLANUNGSBEREICH 

Der gegenständliche Änderungsbereich umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Ratten. 

 

2.2. ÄNDERUNGSVERFAHREN 

Für die gegenständliche Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes wird gemäß §24 StROG LGBl. 

Nr. 49/2010 i.d.F. LGBl. Nr. 48/2025 ein Auflageverfahren durchgeführt. 

 

2.3. WESENTLICHE GEÄNDERTE PLANUNGSVORRAUSETZUNGEN 

Durch den globalen anthropogenen Klimawandel und den damit verbundenen Konsequenzen (Hitzewel-

len, Dürren, Starkregen) resultiert ein beträchtlicher energie- und klimapolitischer Handlungsbedarf. Die 

(Örtliche) Raumplanung kann die räumlichen Voraussetzungen für einen sparsamen Einsatz von Energie 

und für die Nutzung erneuerbarer Energieträger schaffen und damit einen Beitrag zur Verringerung von 

Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen leisten. 

 

Gemäß §21 Abs 4a StROG hat zur Begründung des örtlichen Entwicklungskonzeptes der Erläuterungsbe-

richt ein Sachbereichskonzept Energie (§ 22 Abs. 8) zu enthalten. 

 

Es bestehen somit wesentliche geänderte Planungsvoraussetzungen für die gegenständliche Änderung 

des Örtlichen Entwicklungskonzeptes. 

 

2.4. ÖFFENTLICHES INTERESSE 

Das Sachbereichskonzept Energie stellt eine Gesamtbetrachtung der Querschnittsmaterien Energie-, 

Raum- und Verkehrsplanung der Gemeinde Ratten auf Ebene der örtlichen Raumplanung dar und kann 

die räumlichen Voraussetzungen für die Energiewende sowie für die Erfüllung internationaler Klimaschutz-

verpflichtungen auf kommunaler Ebene schaffen. 

 

Die Steuerung der Siedlungsentwicklung im Sinne von energie- und klimapolitischen Prämissen erfordert 

Maßnahmen im Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK), als auch in den nachgeordneten Instrumenten.  

 

Es liegt somit ein öffentliches Interesse für die gegenständliche Änderung des Örtlichen Entwicklungskon-

zeptes vor. 

 

 

  



 
Sachbereichskonzept Energie Seite 9 von 14 
GEMEINDE RATTEN 
HEIGL CONSULTING ZT GmbH; GZ: HC25_2.05, 10.11.2025 

 

2.5. ERLÄUTERUNGEN ZU § 3  

Die folgenden Erläuterungen zu den Entwicklungszielen zum Sachbereich Energie der Verordnung zusam-

mengefasst (Details siehe auch „Sachbereichskonzept Energie“). 

 

Gemäß §21 Abs. 1 StROG hat jede Gemeinde unter anderem zur Festlegung der langfristigen, aufeinan-

der abgestimmten Entwicklungsziele ein Örtliches Entwicklungskonzept aufzustellen. In diesem Rahmen 

haben die Gemeinden die im Raumordnungsgesetz unter §3 Abs. 2 ausgeführten energie- und klimarele-

vanten Raumordnungsgrundsätze im eigenen Wirkungsbereich anzuwenden und gegebenenfalls zu ver-

tiefen. Im Verordnungstext des ÖEKs werden demnach energie- und klimapolitische Zielsetzungen der 

Gemeinden als Grundlage für das SKE und als Voraussetzung für verbindliche raumbedeutsame Festle-

gungen zugunsten von Energiewende und Klimaschutz verankert. 

 

zu a) Förderung von energieeffizienten sowie ressourcenschonenden Raum- und Siedlungsstrukturen 
Ressourcen wie Wasser, Boden und Energie sind begrenzt. Ressourcenintensive Entwicklungen 

führen oft zu hohen Folgekosten, etwa durch Energieverbrauch oder Infrastrukturüberlastung. Eine 

nachhaltige Planung zielt darauf ab, diese langfristig zu minimieren und Kosten zu senken, indem 

auf effiziente Nutzung und langlebige Lösungen gesetzt wird. Eine nachhaltige Raumplanung 

sorgt dafür, dass die Ressourcen effizient genutzt und geschont werden, um ihre Verfügbarkeit für 

zukünftige Generationen zu sichern. Durch den gezielten Einsatz erneuerbarer Energien, die För-

derung von Energieeffizienz und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes trägt eine ressourcenscho-

nende Raumplanung zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Eine durchdachte und nachhaltige 

Raumplanung fördert zu dem die Lebensqualität der Gemeinde, indem sie gesunde Lebens-

räume, ausreichende Grünflächen, gute Luftqualität und eine funktionierende Infrastruktur sichert. 

Dies verbessert das Wohlbefinden der Bewohner und stärkt die soziale Integration. 

 

Die Förderung von energieeffizienten Siedlungsstrukturen trägt wesentlich zur nachhaltigen Ent-

wicklung der Gemeinde bei und sorgt nicht nur für eine Reduktion des Energieverbrauchs und der 

Treibhausgase, sondern verbessert auch die Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung und trägt 

zur wirtschaftlichen Stabilität der Gemeinde bei. Der Gebäudesektor ist ein großer Verursacher 

von Treibhausgasemissionen, insbesondere durch Heiz- und Kühlbedarf. Energieeffiziente Sied-

lungsstrukturen tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und somit die CO2-Emissionen 

zu verringern. Dies ist ein zentraler Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung der Klimaziele. 

 

Energieeffiziente Gebäude benötigen weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung. 

Dadurch wird der Bedarf an fossilen Brennstoffen reduziert und gleichzeitig werden natürliche Res-

sourcen geschont. Dies fördert eine nachhaltige Nutzung von Energiequellen und verringert die 

Abhängigkeit von fossilen Ressourcen. 

 

Durch den geringeren Energieverbrauch werden langfristig Kosten für die Bewohner und Nutzer 

der Siedlungen gesenkt. Dies führt zu einer höheren Lebensqualität und kann auch die wirtschaft-

liche Belastung durch hohe Energiekosten verringern. Somit sind energieeffiziente Siedlungen we-

niger anfällig für Energiekrisen oder Versorgungsengpässe, da sie weniger Energie verbrauchen 

und auf erneuerbare Energiequellen zurückgreifen. Dies erhöht die Resilienz der Siedlungen und 

der Gesellschaft insgesamt gegenüber zukünftigen Energieengpässen. 
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zu b) Klimafreundliche Wärmeversorgung 
Eine nachhaltige Wärmeversorgung trägt nicht nur zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung 

bei, sondern verbessert auch die Lebensqualität der Bewohner, reduziert die Energiekosten und 

erhöht die Versorgungssicherheit. Sie ist daher ein wesentlicher Bestandteil einer zukunftsfähigen 

Raumplanung, die ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt. 

 

Eine zentrale Stellschraube für die Dekarbonisierung des Wärmesektors ist der Gebäudebestand. 

Das größte Einspar- und Klimaschutzpotenzial liegt im Austausch fossiler Heizsysteme (Öl, Erdgas, 

Flüssiggas) sowie veralteter Biomasse- und Stromdirektheizungen. Ergänzend dazu lassen sich 

durch Maßnahmen zur Reduktion von Wärmeverlusten – etwa durch die Dämmung der Gebäude-

hülle, den Austausch von Fenstern oder durch richtiges Lüften – zusätzliche Energieeinsparungen 

erzielen und das Wohnklima verbessern. Optimalerweise wird der Heizungswechsel daher stets 

mit einer thermischen Sanierung kombiniert. Auf diesen Zusammenhang sollte auch in der Kom-

munikation besonders hingewiesen werden. 

 

Für die Gemeinde bietet sich die Möglichkeit, aktiv Maßnahmen (Information, Wechselangebote 

in Kooperation mit dem Wärmenetzbetreiber) zum Phase-Out-Öl zu setzen und durch die Forcie-

rung von hoher baulicher Dichte und Sanierung einen maßgeblichen Beitrag zur nachhaltigen 

Wärmeversorgung zu leisten. 

 

Bei den künftigen Planungen sollten daher die Standorträume für Fernwärmeversorgung beson-

ders berücksichtigt werden.  

 

zu c) Energiesparende Mobilität 
Der Verkehr trägt erheblich zu den CO2-Emissionen bei. Durch den Einsatz von umweltfreundli-

chen Verkehrsmitteln wie E-Autos, Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln kann der CO2-Aus-

stoß reduziert und somit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Weniger Verkehr 

mit fossilen Brennstoffen führt zu weniger Luftverschmutzung. Eine klimafreundliche Mobilität för-

dert die Entwicklung der Gemeinde, weniger auf Autos angewiesen zu sein und mehr auf Fußgän-

ger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. Das schafft eine lebenswertere, verkehrs-

beruhigte Gemeinde mit mehr Grünflächen und weniger Lärm. Energiesparende Mobilitätssys-

teme wie öffentlicher Nahverkehr oder Carsharing sind oft kostengünstiger als der private Autobe-

sitz. Dies entlastet die Haushaltsbudgets und reduziert die Notwendigkeit teurer Infrastrukturpro-

jekte. 

 

Bei den künftigen Planungen sollten daher die Standorträume für energiesparende Mobilität be-

sonders berücksichtigt werden. Bauliche Dichte und Nutzungsmischung, Stärkung von Zentralität 

und Ortskernen, Verzicht auf die Nutzung der Peripherie für Wohnzwecke und die Errichtung von 

Infrastruktur für nachhaltige Mobilität sowie Umstieg auf den öffentlichen Verkehr und den Einsatz 

von E-Fahrzeugen können einen maßgeblichen Beitrag zu einer Optimierung der Treibhausgasbi-

lanz einer Gemeinde leisten. 

 

zu d) Nutzung lokaler erneuerbarer Energiepotenziale 
Der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen wie Solar-, Bio- oder Geothermieenergie ist ent-

scheidend für die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Erreichung von Klimaschutzzielen 
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und Energiewende. Raumplanung, die erneuerbare Energien fördert, hilft dabei, den Energiebe-

darf auf nachhaltige Weise zu decken und so die Umweltauswirkungen zu verringern. Durch eine 

entsprechende Raumplanung können erneuerbare Energiequellen dort erschlossen werden, wo 

sie am meisten Nutzen bringen, ohne wertvolle landwirtschaftliche Flächen oder Naturräume zu 

beanspruchen. Dies fördert eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums und minimiert nega-

tive Auswirkungen auf die Umwelt. Dies trägt dazu bei, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stei-

gern und Konflikte mit anderen Landnutzungsarten zu vermeiden. 

 

zu e) Standortplanung von Energieerzeugungsanlagen  
Ziel ist es den Anteil der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, insbe-

sondere durch den raumverträglichen Ausbau von Energieerzeugungsanlagen aus Solarenergie 

zu erhöhen. Bei der Umsetzung des Zieles in der örtlichen Raumplanung ist darauf zu achten, dass 

eine Priorisierung der Nutzung von 

1. Dachflächen und Fassaden, 

2. versiegelten oder vorbelasteten Flächen wie z. B. Parkplätzen, Verkehrsflächen oder 

Deponiestandorten oder 

3. Flächen in Kombination oder in unmittelbarem Anschluss an industriell – gewerbliche 

Nutzungen oder Infrastrukturanlagen wie z. B. Kläranlagen, Altstoffsammelzentren oder als 

Erweiterung bestehender Solarenergieanlagen 

berücksichtigt wird. 

 

Bei der Standortplanung und Errichtung von PV-Freiflächenanlagen sind die Ausschlusszonen, die 

Vorgaben der örtlichen Raumplanung sowie die Gestaltungskriterien gemäß §§ 3 Abs. 3, 5 und 6 

des SAPRO–EE zu berücksichtigen. 

 

Die gemeindeweite Flächenanalyse im Sinne des SAPRO - EE zeigt die Beilage 1 des Sachbereichs-

konzept Energie. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass für die Festlegung von Eignungszonen 

im örtlichen Entwicklungskonzept und die Ausweisung von Sondernutzungen im Freiland gemäß 

§ 33 Abs. 3 Z 1 StROG zur Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen immer eine anlassbe-

zogene Untersuchung und fachspezifische Betrachtung (z.B. Naturschutz, Wasserwirtschaft, etc.) 

mit einer entsprechenden Grundlagenerhebung erforderlich ist. 

 

Bei der Standortplanung und Errichtung von solaren Energieerzeugungsanlagen, insbesondere 

PV-Freiflächenanlagen, ist das Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie 

– Solarenergie (SAPRO - Solarenergie), der Leitfaden zur Standortplanung und Standortprüfung 

für PV-Freiflächenanlagen, sowie der Leitfaden „Wasserwirtschaftliche Interessen hinsichtlich der 

Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen in Hochwasserabflussgebieten“ zu beachten.  

 

Zudem wird die Anwendung der Vertragsraumordnung lt. §43 Abs. 3 mit zivilrechtlichen Verein-

barungen, z.B. zur Regelung der Sicherstellung des Rückbaus oder zur Schaffung eines Mehrwer-

tes für die Gemeinde und der ansässigen Bevölkerung, empfohlen. 
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zu f) Konfliktvermeidung & Beteiligung 

Die frühe Einbindung der Bevölkerung ist ein tragender Grundsatz moderner Raumordnung. In-

dem man die Bevölkerung frühzeitig in Planungen einbezieht, können Konflikte vermieden und 

mehr Zustimmung werden erreicht werden. So fühlen sich die Menschen ernst genommen, kön-

nen ihre Anliegen äußern – und das führt oft zu weniger Widerstand und mehr Akzeptanz. 

 

 

Bei der Umsetzung der Ziele spielt die Baubehörde und somit auch die örtliche Raumplanung eine 

zentrale Rolle. Einerseits sollten Informationen zu Potenzialen und Handlungsmöglichkeiten, ande-

rerseits konkrete Vorgaben – etwa im Rahmen der Bebauungsplanung – fest im behördlichen Ab-

lauf verankert werden, um die Zielerreichung sicherzustellen. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die 

Reduzierung von Hürden bei der Nutzung erneuerbarer Energien. So können beispielsweise die 

Standortwahl von Heizzentralen nach energetischen Kriterien sowie eine Freistellung von der GFZ 

im Falle einer grundstücksübergreifenden Wärmeversorgung dazu beitragen, den Auf- und Aus-

bau von Wärmenetzen zu fördern. Für größere Bauvorhaben mit mehr als 50 Wohneinheiten wird 

darüber hinaus ein integrierter Planungsprozess empfohlen, in dem Energie- und Mobilitätsas-

pekte frühzeitig berücksichtigt und geeignete Versorgungslösungen von Beginn an eingeplant 

werden. 

 

2.6. REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM - OSTSTEIERMARK 

Im REPRO - Oststeiermark idF. LGBI. Nr. 86/2016 sind die Ziele im Sinne der Energieraumplanung und des 

Klimaschutzes insbesondere unter den strategischen Zielen 2 und 3 festgelegt. 

 

Strategisches Ziel 2: Standorte stärken 

Zielsetzungen:  

- Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oststeiermark 

- Forschung, Innovation und KMU 

- Entwicklung der Stadt- und Ortskerne und eine abgestimmte Siedlungsentwicklung 

 

Strategisches Ziel 3:  

Zielsetzungen: 

- Nachhaltiger Umgang mit Wasser 

- Nutzung der Sonnenenergie 

- Biomasse und nachwachsende Rohstoffe 

 

Die Ziele der gegenständlichen Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes stehen nicht im Wider-

spruch zu den Leitthemen und Zielen des REPRO Oststeiermark. 
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2.7. STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG 

Gemäß § 4 StROG ist in der örtlichen Raumplanung sowohl bei der Erstellung des Örtlichen Entwicklungs-

konzeptes (ÖEK), als auch des Flächenwidmungsplans (FLWPL) und deren Abänderungen eine Strategi-

sche Umweltprüfung (SUP) vorzunehmen.  

 
Abb. 1: Ablaufschema zur Feststellung der Notwendigkeit einer Umweltprüfung (Quelle: Leitfaden zur SUP in der örtlichen Raumplanung) – rot 

eingekreist werden die Planungsschritte, in denen die Alpenkonvention zu berücksichtigen ist, dargestellt. 

 

Prüfschritt 1: Abschichtung 

Für eine Abschichtung liegt keine Umweltprüfung für einen Plan höherer Stufe vor.  

 

Prüfschritt 2: Ausschlusskriterien / obligatorischer Tatbestand 

Mit der ggst. Änderung des ÖEK erfolgen keine gebietsweisen Änderungen (flächenhafte Ausweisung), 

sondern es werden Ziele im Sinne der Energieraumplanung im Wortlaut und erforderliche Ergänzungen 

im Erläuterungsbericht vorgenommen. Es handelt sich somit um Planungen mit denen offensichtlich keine 

erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sind.  

 

Es liegt kein UVP-Tatbestand vor und es wird kein Europaschutzgebiet beeinträchtigt. 

 

Somit sind für die ggst. Änderung des ÖEK keine weiteren Prüfschritte erforderlich. 

  



 
Sachbereichskonzept Energie Seite 14 von 14 
GEMEINDE RATTEN 
HEIGL CONSULTING ZT GmbH; GZ: HC25_2.05, 10.11.2025 

 

2.8. SACHBEREICHSKONZEPT ENERGIE 

Im Erläuterungsbericht des örtlichen Entwicklungskonzeptes wird unter Punkt 3.8 „Sachbereichskonzepte“ 

der Punkt 3.8.1 „Sachbereichskonzept Energie“ eingefügt. 
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1 EINFÜHRUNG  

Die Gemeinden Ratten und Rettenegg stehen, wie viele 

ländliche Regionen, vor der Herausforderung, die Energie-

wende aktiv mitzugestalten und gleichzeitig Ressourcen ef-

fizient einzusetzen. Da beide Nachbargemeinden ähnliche 

Ausgangsbedingungen, Potenziale und Zielsetzungen im 

Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz haben, 

entschieden sie sich für eine interkommunale Zusammen-

arbeit bei der Erarbeitung eines Sachbereichskonzeptes 

Energie. Durch das gemeinsame Vorgehen können Syner-

gien genutzt, Doppelarbeit vermieden und nachhaltige Lö-

sungen entwickelt werden, die beiden Gemeinden gleich-

ermaßen zugutekommen. 

 

Die globale Erwärmung und ihre Folgen erfordern erhebliche energie- und klimapolitische Maßnahmen. Die örtliche 

Raumplanung leistet dabei einen wesentlichen Beitrag, indem sie die räumlichen Voraussetzungen für einen sparsamen 

Energieeinsatz und die Nutzung erneuerbarer Energieträger schafft und somit zur Reduktion von Energieverbrauch und 

Treibhausgasemissionen beiträgt. 

 

Gemäß den Raumordnungsgrundsätzen (§ 3 StROG) soll die Entwicklung der Siedlungsstruktur unter Berücksichtigung 

einer sparsamen Energienutzung, des verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energieträger sowie der Klimaschutzziele er-

folgen. Zur Begründung des örtlichen Entwicklungskonzepts (ÖEK) ist nach § 21 (3) StROG ein Sachbereichskonzept 

Energie (SKE) als Teil des Erläuterungsberichts verpflichtend zu erstellen. 

 

Das Hauptaugenmerk des SKE liegt auf der Entwicklung energieeffizienter Raum- und Siedlungsstrukturen mit niedri-

gem Energiebedarf und geringen Treibhausgasemissionen. Im Vordergrund stehen räumlich differenzierte Strategien 

zur Wärmeversorgung sowie Maßnahmen zur Unterstützung energiesparender Mobilität. Dabei soll die künftige Sied-

lungsentwicklung insbesondere auf Standorträume konzentriert werden, die mit leitungsgebundener Wärme aus er-

neuerbaren Energieträgern oder Abwärme versorgt werden können, sowie auf Lagen, die günstige Voraussetzungen 

für klimafreundliche Mobilität bieten. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Bereitstellung erneuerbarer Energien, 

insbesondere der Solarenergie. 

 

Zu beachten ist, dass das ÖEK ausschließlich Aussagen mit raumplanerischer Relevanz aufnehmen kann. Somit lassen 

sich im SKE nur jene energie- und klimarelevanten Inhalte abbilden, die im StROG verankert sind und deren Umsetzung 

mit den Instrumenten der örtlichen Raumplanung möglich ist. Eine umfassende Regelung aller energie- und klimapoli-

tischen Maßnahmen der Gemeinden Ratten und Rettenegg über das SKE hinaus ist daher nicht möglich; insbesondere 

bleiben verbindliche Vorgaben zur privaten oder betrieblichen Wärmeversorgung weitgehend ausgeschlossen. 

 

 

Quelle: SKE – Leitfaden, Version 2.1, Stand: Nov. 2023 
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2 ENERGIE UND KLIMAPOLITISCHE ZIELSETZUNGEN 

Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick zu den aktuellen energie- und klimapolitischen Gesetzen und Zielvor-

gaben von international bis national und kommunaler Bedeutung. 

 

2.1 INTERNATIONAL 

PARISER KLIMAABKOMMEN VON 2015 

Ziel: 

Die globale Erderwärmung soll auf maximal 2 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten begrenzt werden und 

zudem sollen Anstrengungen unternommen werden, den Anstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. 

 

2.2 EUROPÄISCHE UNION - EU 

EU KLIMAPOLITIK – GREEN DEAL 

o Ziel bis 2030: 

Senkung der Netto-Treibhausgasemissionen im Nicht-Emissionshandelsbereich (NichtEH) um mindestens 55 % und 

einer Reduktion im Emissionshandelsbereich (EH) um 62 % gegenüber 2005. 

o Ziel bis 2050 

Klimaneutralität (Netto-Null-Emissionen) 

 

Energy efficiency first principle 

Das „energy efficiency first principle“ ist ein wichtigster Bestandteil des Green Deals. Mit der Energieeffizienz-richtlinie 

(EED III), die am 10. Oktober 2023 in Kraft getreten ist, ist die Senkung des Verbrauchs an Primär- und Endenergie auf 

EU-Ebene um 11,7 % bis 2030 gegenüber den Prognosen für den Energieverbrauch für 2030 aus dem Jahr 2020 fixiert. 

Die Richtlinie ist in Österreich in nationales Recht umzusetzen. 

 

Erneuerbare Energie 

Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) hat als Gesamtziel den Anteil erneuerbarer Energie EU-weit auf mindes-

tens 42,5 % bis 2030 anzuheben, mit dem Ziel, 45 % zu erreichen. 

Für Österreich bedeutet das in weiterer Folge eine Zielanpassung von derzeit 46 bis 50 % auf mindestens 60 %. 

 

EU-Verordnung zu den nationalen Klimazielen (Effort-Sharing Regulation) 

Für Österreich wird das nationale Reduktionsziel von 36 % auf 48 % (gegenüber 2005) angehoben werden. 
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2.3 ÖSTERREICH 

Um die EU-Ziele zu erreichen ist Österreich verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 48 % gegenüber 

2005 zu senken. Zudem hat sich die Bundesregierung im Regierungsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 darauf fest-

gelegt, Klimaneutralität bis spätestens 2040 zu erreichen. Dieses Ziel bedeutet, dass die österreichweiten Treibhaus-

gasemissionen (THG) bis dahin durch entsprechende Kohlenstoffsenken gemäß der nationalen THG-Inventur vollständig 

ausgeglichen werden sollen. 

 

Nationaler Energie- und Klimaplan (NEKP) 

Der Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) ist ein Plan, mit dem alle EU-Staaten ihren Weg zum Erreichen ihrer EU-

Energie- und Klimaziele nachweisen müssen. Der NEKP zeigt auf, wie die rechtlich verbindlichen Ziele bis 2030 erreicht 

werden.  

 

 
Abb. 1: Entwicklung der Österreichischen THG-Emissionen 2005-2022, Zielpfad 2021-2030 und Zielkorridor zur Klimaneutralität 2040 in Mio. t CO2-
Äquivalente; (Nicht-EH-Bereich)Quelle: Umweltbundesamt, BMK 2024) 

 

Bundes - Energieeffizienz1 (EEffG) 

Das EEffG setzt sich zum Ziel, die Energieeffizienz in Österreich zu erhöhen und damit zur Reduktion des Energiever-

brauchs beizutragen. Das Gesetz wurde im Laufe der Zeit an neue EU-rechtliche Vorgaben angepasst, insbesondere an 

die Energieeffizienz-Richtlinie (EED). 

 

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) 

Ein zentrales energie- und klimapolitisches Ziel ist es, die Stromversorgung bis 2030 auf 100 Prozent Strom aus erneu-

erbaren Energieträgern (national bilanziell) umzustellen und Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen.  

Mit dem EAG sollen die dafür notwendigen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und ein langfristig 

stabiles Investitionsklima geschaffen werden. Es ersetzt das Ökostromgesetz und sieht verschiedene Fördermodelle 

und Ziele für Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft, Bioenergie und andere Technologien vor. 

 

Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz – EABG (derzeit in Ausarbeitung) 

Das EABG ist eine Ergänzung zum EAG und soll Verfahrenserleichterungen für die Errichtung von erneuerbaren Ener-

gieerzeugungsanlagen und Netzinfrastrukturen unterhalb der UVP-Schwelle bringen. Ziel ist es, die Energiewende vo-

ranzutreiben und die Klimaziele zu erreichen. 

 
1 Mit diesem Gesetz wird die EU-Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz in österreichisches Recht umgesetzt. 
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2.4 STEIERMARK  

Klima- und Energiestrategie 2030 Plus – KESS 2030 Plus (Stand: August 2024)  

Die Klima- und Energiestrategie Steiermark 2030 plus setzt auf sieben Ziele, jeweils für die Jahre 2030/40/50, die in der 

folgenden Tabelle dargestellt sind. 

 

 
Abb. 2: Ziele KESS 2030 Plus  (Quelle: KESS 2030 Plus, Stand: August 2024). 

 

 

Steiermärkisches Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz – StEABG 

Ziel ist es, bürokratische Hürden abzubauen, Verfahren effizienter zu gestalten und dadurch die Energieunabhängigkeit 

sowie die Versorgungssicherheit mit grüner Energie in der Steiermark zu stärken. 

 

 

Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie – Solarenergie (SAPRO – Solarenergie)  

Ziel ist es, den Anteil der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern durch die Festlegung von 

überörtlichen Vorgaben zum raumverträglichen Ausbau von Energieerzeugungsanlagen aus Solarenergie zu erhöhen. 
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3 METHODIK UND DATENGRUNDLAGEN 

3.1 METHODIK 

Im Folgenden werden die Methoden und Instrumente angeführt, welche bei der Erstellung des vorliegenden Sachbe-

reichskonzepts angewandt wurden: 

• Literatur‐ und Internetrecherche zum Stand der Forschung 

• Datenerhebung und Zusammenführung 

• Bestandsanalyse  

• Potenzialanalyse 

• Analyse der Mobilitätsaspekte  

• Gemeindeweite Flächenanalyse zur Standorteignung von PV-Freiflächenanlagen 

• Kartierungen 

• Energieraumplanerische Strategien 

• Überprüfung der örtlichen Raumplanung im Sinne der Energieraumplanung 

• Bürgerbeteiligungsprozess - Workshop  

Die Datenzusammenführung, die räumlichen Analysen und Kartendarstellungen wurden mit der Open Source Geoin-

formationssystemsoftware QGIS (ehemals Quantum-GIS) vorgenommen. 

 

3.2 DATENGRUNDLAGEN 

Neben den relevanten bestehenden Konzepten (vgl. Kapitel 4) wurden folgende Planungsgrundlagen für die Erarbeitung 

des SKE herangezogen: 

 

➢ Abart-Heriszt, L., Erker, S., Stöglehner, G. (2020): ERPS - Kommunale Energie- und Treibhausgasdatenbank Steier-

mark einschließlich ERPS-Abfrageoberfläche. Version 2.0. Im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung, Abtei-

lungen 13, 15 und 17. Graz, Wien. Datensatz: Abart-Heriszt, L. und Erker, S. (2019): Energiemosaik Austria. Lizenz: 

CC BY-NC-SA 3.0 AT 

➢ Abart-Heriszt, L. und Reichel, S. (2022): Energiemosaik Austria. Österreichweite Visualisierung von Energiever-

brauch und Treibhausgasemissionen auf Gemeindenebene. Wien, Salzburg. Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 AT. www.ener-

giemosaik.at, aufgerufen am 13.06.2024. 

➢ Bekanntgaben der Gemeinden Ratten und Rettenegg: 

➢ Bekanntgabe der Geoinformationsstelle (GIS) der Stmk. Landesregierung vom 01.03.2024 

➢ Wärmeatlas für die Gemeinden Ratten und Rettenegg (WA); Bekanntgabe vom 19.06.2024 

➢ Örtliches Entwicklungskonzept Ratten Periode 5.0  

➢ Örtliches Entwicklungskonzept Rettenegg Periode 3.0  

➢ ÖV-Güteklassen, Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK), Bekanntgabe vom 31.10.2023 

➢ Wärmenetzpläne lt. Nahwärme Ratten reg GenmbH (Stand: 2021-2024). 

➢ Wärmenetzplan Rettenegg 
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4 BESTEHENDE KONZEPTE 

In den folgenden Kapiteln wird ein kompakter Überblick der wesentlichen Konzepte und Projekte gegeben, die sich mit 

der nachhaltigen Entwicklung den Gemeinden Ratten und Rettenegg befassen und an die das Sachbereichskonzept 

Energie von den Themenschwerpunkten anknüpft. Für die Erstellung des Sachbereichskonzepts Energie ist es wesent-

lich, auf bereits bestehende Infrastruktur, erarbeitete Prozesse und Konzepte aufzubauen, diese weiterzuentwickeln 

und sie in einen konkreten räumlichen Kontext zu setzen. 

 

 

4.1 REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DIE REGION OSTSTEIERMARK 

Das Regionale Entwicklungsprogramm Oststeiermark (REPRO-Oststeiermark, LGBl. Nr. 86/2016) verfolgt fünf Leitthe-

men mit entsprechenden Zielsetzungen. Durch Leitprojekte von regionaler Bedeutung sowie durch Projekte aus den 

Regionen soll die Wettbewerbsfähigkeit der Oststeiermark gesteigert werden. Dabei steht ein verantwortungsvoller 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen im Vordergrund, um die Lebensqualität der Bevölkerung in der Oststeiermark 

nachhaltig zu verbessern. 

Zielsetzungen: 

 

 
Abb. 3 Strategische Ausrichtung lt. REPRO-Oststeiermark  

 

 

4.2 ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (ÖEK) 

Das örtliche Entwicklungskonzept ist Grundlage der Flächenwidmungsplanung und legt die längerfristigen Ziele und 

Maßnahmen der Örtlichen Raumordnung den Gemeinden Ratten und Rettenegg fest. 

 

4.2.1 GEMEINDE RATTEN – ÖEK PERIODE 5.0 

Im Verordnungswortlaut der Gemeinde ist unter anderem folgendes festgeschrieben: 

„… 
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…“ 

Erläutert dazu findet sich folgendes: 

„… 

 

…“ 

4.2.2 GEMEINDE RETTENEGG – ÖEK PERIODE 3.0 

Im ÖEK der Gemeinde finden sich folgende vorrangigen Entwicklungsziele: 

 

„… 

 

…“ 

 

Im Sachbereich „Energiewirtschaft“ finden sich dazu folgende Ziele und Maßnahmen: 
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4.3 KLIMA- UND ENERGIEMODELLREGION (KEM) „OBERES FEISTRITZTAL“ 

Die Gemeinden Ratten und Rettenegg bilden seit 2015 gemeinsam mit der Gemeinde Birkfeld, Fischbach, St. Kathrein 

am Hauenstein, Miesenbach bei Birkfeld und Strallegg die KEM „Oberes Feistritztal“. 

 

Ziele der KEM: 

• Energiebedarf umweltschonend und CO2-neutral in der Region zu produzieren  

• Information der Bevölkerung über erneuerbare Energietechnologien und Bewusstseinsbildung 

• Einfache Klimaschutzmaßnahmen für den Alltag  

• Unterstützung jeglicher Klimaschutz- und Energiethemen  

• Vorbildfunktion der Region und Anregung für weitere Klimaschutzmaßnahmen 

 

Weitere Informationen zu Zielen und Maßnahmen finden sich unter  

https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/modellregionen/liste-der-regionen/getregion/204 

 

 

4.4 KLAR! KLIMAFITTES OBERES FREISTRITZTAL 

Das gemeinsame Ziel der sieben Gemeinden des oberen Feistritztales (Birkfeld, Fischbach, Miesenbach bei Birkfeld, 

Ratten, Rettenegg, St. Kathrein am Hauenstein und Strallegg) ist es, sich vor den Schäden des Klimawandels zu schützen 

und Strategien im Umgang mit den Folgen des Klimawandels, wie z.B. langfristig höhere Temperaturen, längere Hitze-

phasen und Starkniederschläge zu entwickeln.  

 

Die KLAR! Oberes Feistritztal befindet sich in der Umsetzungsphase. Die geplanten Aktivitäten sind vielfältig, beziehen 

sich auf alle Altersgruppen und reichen von Pflanzaktionen bis hin zu Wanderungen, Workshops und Exkursionen (z.B. 

zur Bewusstseinsbildung für klimafittes Bauen, Sanieren und Wohnen).  

 

Quelle: https://www.oberesfeistritztal.at/kam 
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4.5 LEADERREGION KRAFTSPENDEDÖRFER JOGLLAND 

LEADER ist einer Initiative der Europäischen Union zur Verbesserung der Lebensqualität und der wirtschaftlichen Lage 

in der Region. Seit 1991 werden so modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert. Lokale Aktionsgrup-

pen erarbeiten mit den Akteuren vor Ort angepasste Entwicklungskonzepte für die Region. Ziel ist es, die ländlichen 

Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen und die positiven Ansätze in EU-

weit relevante Programme zu übernehmen. 

Die LEADER-Region Kraftspendedörfer Joglland ist ein Zusammenschluss von 11 Gemeinden aus den Bezirken Hart-

berg/Fürstenfeld und Weiz (darunter die Gemeinden Ratten und Rettenegg) und wurde 1995 als Teil des EU-Leader-

Programms anerkannt.  

Die drei Aktionsfelder sind: 

• Wertschöpfung  

• Natürliche Ressourcen 

• Gemeinwohl-Strukturen und Funktionen 

 

Quelle: https://www.joglland.at/lag/ 

 

 

4.6 REGIONALER MOBILITÄTPLAN (RMP) OSTSTEIERMARK 

Ziel des Regionalen Mobilitätsplanes Oststeiermark ist es, durch Ausloten von Handlungsspielräumen und Erkennen von 

Stärken und Defiziten eine Strategie für ein nachhaltiges und effizientes regionales Verkehrssystem zu entwickeln und 

Möglichkeiten aufzuzeigen, mit denen die erforderliche Mobilität in der Region für die nächsten Jahre, unter Berück-

sichtigung von europäischen-, österreichischen und steirischen Zielen, sichergestellt werden kann. 

Die vier Leitsätze für die Oststeiermark sind: 

- Faire Mobilitätschancen 

- Schutz unserer Umwelt 

- Finanzierbarkeit des Verkehrssystems 

- Entwicklung von Wohn- und Wirtschaftsstandorten 

 

Weitere Infos vgl.: https://www.verkehr.steiermark.at/cms/beitrag/12710732/149349683 
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5 BESTANDSANALYSE 

Die Grundlage für die Entwicklung energieraumplanerischer Strategien bildet eine fundierte Bestandsanalyse der Ge-

meinden Ratten und Rettenegg, die in den folgenden Kapiteln erörtert wird. Die Qualität der Analysen und der daraus 

abgeleiteten Strategien hängt wesentlich von der Qualität des zugrundeliegenden Datenmaterials ab. Zur Abdeckung 

dieses Anspruches wurden verschiedene Datengrundlagen und bestehende Konzepte herangezogen, miteinander ab-

geglichen und Datenlücken weitestgehend ergänzt. 

 

5.1 ENERGIERELEVANTE STRUKTURDATEN  

In den folgenden Kapiteln wird die Bevölkerungsentwicklung dargestellt sowie eine Unterscheidung des Gemeindespe-

zifischen Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen nach Nutzungsarten und Mobilität vorgenommen.  

 

5.1.1 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Die Gemeinden Ratten und Rettenegg verzeichnen mit Jahresbeginn 2025 zusammen eine Einwohnerzahl von 1.775 

(Quelle: Landesstatistik Steiermark). 

ANALYSE: 

Gegenüber der Registerzählung 2011, die als wichtigste Datengrundlage in die Modellierung von Energieverbrauch und 

Treibhausgasemissionen einfließt, ist für die Gemeinde Ratten ein Bevölkerungsrückgang von rund 7 % und für die Ge-

meinde Rettenegg ein Rückgang von etwa 9 % zu verzeichnen. Im Zeitraum 1991 bis 2021 beträgt der Bevölkerungs-

rückgang in beiden Gemeinden jeweils rund 18 %. 

 

Für die Gemeinde Ratten lässt sich dies durch eine negative Wanderungsbilanz zwischen 1991 und 2021 sowie – trotz 

zuletzt positiver Wanderungsbilanz – durch eine seit 2011 negative Geburtenbilanz erklären. In der Gemeinde Retten-

egg zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch hier ist die Wanderungsbilanz seit 2011 positiv, während die Geburtenbilanz 

durchgehend negativ bleibt. (Details vgl. Tabelle 1 und Tabelle 2). 

 

Gemäß ATLAS zur Landesentwicklung Steiermark ist für die Gemeinde Ratten und Rettenegg im Vergleich zum Jahr 

2021 eine Bevölkerungsabnahme von von mehr als 10 % bis 2040 zu erwarten vgl. Abb. 4).  

 

Tabelle 1: Entwicklung der Wohnbevölkerung in den Gemeinden Ratten und Rettenegg von 2020 bis 2025 
(Quelle: Landesstatistik Steiermark, Stand 1.1.2025). 

 Ratten Rettenegg 

2025 2022 2020 2025 2022 2020 

Wohnbevölkerung insge-

samt 

1.087 1.073 1.103 688 704 712 

Altersgruppen (in %) 

Unter 20 Jahre 

20 bis unter 65 

65 und älter 

 

17,8 17,1 16,4 18,9 18,6 17,7 

51,9 54,7 57,1 52,8 53,7 55,2 

30,3 28,1 26,5 28,3 27,7 27,1 

Staatsangehörigkeit 

Inländer 

Ausländer 

Ausländeranteil (in %) 

 

1.012 1.036 1.071 672 685 695 

75 37 32 16 19 17 

6,9 3,4 2,9 2,3 2,7 2,4 

Tabelle 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung in den Gemeinden Ratten und Rettenegg von 1991 bis 2021  



 

 

Interkommunales Sachbereichskonzept Energie Seite 15 von 126 

GEMEINDE RATTEN und GEMEINDE RETTENEGG 

© HEIGL CONSULTING ZT GmbH, GZ: HC25.2.05 

(Quelle: Landesstatistik Steiermark, Stand 1.1.2025). 

 Ratten 

2021 2011 2001 1991 Veränd. 

1991/2021 (in %) 

Wohnbevölkerung insgesamt 1.082 1.175 1.282 1.320 -18,0 

Bevölkerungsdichte (EW/km²) 38 41 45 46  

Veränd. der Wohnbev. zur letzten VZ/RZ 

Insgesamt 

Geburtenbilanz (Geborene – Gestorbene) 

Wanderungsbilanz (Zuzug – Wegzug) 

 

-93 -107 -38 +25 

-118 -19 +34 +30 

+25 -88 -72 -5 

 Rettenegg 

2021 2011 2001 1991 Veränd. 

1991/2021 (in %) 

Wohnbevölkerung insgesamt 707 760 795 858 -17,6 

Bevölkerungsdichte (EW/km²) 9 10 10 11  

Veränd. der Wohnbev. zur letzten VZ/RZ 

Insgesamt 

Geburtenbilanz (Geborene – Gestorbene) 

Wanderungsbilanz (Zuzug – Wegzug) 

 

-53 -35 -63 -104 

-104 -55 +10 +28 

+51 +20 -73 -132 

 

 
Abb. 4: Bevölkerungsprognose - Veränderung der Einwohner*innen in Prozent von 2021-2040  

(Quelle: ATLAS zur LANDESENTWICKLUNG Steiermark; abgerufen am 10.07.2024). 

 

 

ERGEBNIS 

- Von 1991 bis 2021 nahm die Bevölkerung in den Gemeinden Ratten und Rettenegg um 18 % ab.  

- Bis 2040 wird für beide Gemeinden ein Bevölkerungsrückgang von mehr als 10 % gegenüber 2021 prognostiziert. 

 

Rettenegg (- 10,42 %) 

Ratten (- 15,03 %) 
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5.1.2 NUTZUNGSART „WOHNEN“ 

Die Wohnnutzung deckt ein zentrales menschliches Grundbedürfnis ab. Energie wird dabei insbesondere für die Behei-

zung von Wohnräumen, die Bereitung von Warmwasser, den Betrieb von Haushaltsgeräten, Büro- und Unterhaltungs-

elektronik sowie für Beleuchtung benötigt. 

 

Die Modellierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen erfolgt – aufgrund des unterschiedlichen 

Heizwärmebedarfs – differenziert nach Gebäudekategorien, Bauperioden und Wohnsitzarten. In der zugrunde liegen-

den Datenbank werden Haupt- und Nebenwohnsitze zusammengefasst. Darüber hinaus werden sowohl das Klima als 

auch der Stand der energetischen Sanierung der Wohngebäude berücksichtigt. 

ANALYSE: 

Die Gebäude- und Wohnungszählung 2021 weist für die Gemeinden Ratten und Rettenegg eine Zunahme der Wohn-

gebäude um jeweils rund 13 % gegenüber 1991 aus. Ein entsprechender Anstieg ist auch bei den Hauptwohnsitzwoh-

nungen zu verzeichnen, wobei die Wohnungen insgesamt um rd. 28 % zunahmen (vgl. Tabelle 3). 

 

Tabelle 3: Gebäude und Wohnungszählung (Quelle: Landesstatistik Steiermark, Stand 2021) 

 Ratten: 

 

 Rettenegg: 

 

 

 

Tabelle 4 zeigt die Kennwerte der Nutzungsart „Wohnen“, zusammengefasst für die Gemeinden Ratten und Rettenegg. 

Die gesamte Wohnnutzfläche beträgt rund 105.000 m². Davon entfallen rund 90.000 m² (85 %) auf Einfamilien- und 

Doppelhäuser sowie über 15.000 m² (15 %) auf Mehrfamilienhäuser. Letztere zeichnen sich im Durchschnitt durch ei-

nen etwa 20 % geringeren Energiebedarf aus. 

 

Weiters ist festzustellen, dass rund zwei Drittel der Wohnnutzfläche sich in Gebäuden befinden, die vor 1980 errichtet 

wurden. Diese weisen im Mittel einen etwa 25 % höheren Energiebedarf auf als Gebäude jüngerer Bauperioden, die 

zusammen etwa ein Drittel der Wohnnutzfläche ausmachen.  
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Tabelle 4: Kennwerte der Nutzungsart „Wohnen“ zusammengefasst für die Gemeinden Ratten u. Rettenegg (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemo-

saik Austria). 

 

 

ERGEBNIS: 

- Die Entwicklung des Gebäude- und Wohnungsbestandes hat sich seit 1991 in den Gemeinden Ratten und Retten-

egg verhältnismäßig gleich entwickelt. 

- Zwei Drittel der Wohnnutzflächen in Ratten und Rettenegg befinden sich in Gebäuden, die bis 1980 errichtet wur-

den und die im Durchschnitt pro Quadratmeter um etwa ein Drittel mehr Energie benötigen und dadurch mehr 

Treibhausgase emittieren als Gebäude aus jüngerer Zeit. 

 

 

5.1.3 NUTZUNGSART „LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT“ 

Die Land- und Forstwirtschaft umfasst vornehmlich die Herstellung von Nahrung und nachwachsenden Rohstoffen. 

Aufgrund unterschiedlich energieintensiver Bewirtschaftung erfolgt die Darstellung nach Kulturarten differenziert. 

 

ANALYSE: 

In den Gemeinden Ratten und Rettenegg umfassen die Kulturflächen insgesamt 9.830 ha, was mehr als 90 % der Ge-

samtfläche beider Gemeinden entspricht. Davon entfallen rund 97 % auf Wald- und Almflächen sowie etwa 12 % auf 

Grünland. Die Kulturarten Ackerland und Spezialkulturen spielen im Gesamtvergleich eine zu vernachlässigende Rolle 

(vgl. Tabelle 5). 

 

  

Wohnnutzfläche [m
2
] Relativer Anteil MWh kWh/m² Relativer Anteil t CO2-Äquiv. Relativer Anteil

vor 1919 13100 12% 3600 275 15% 3600 16%

1919 bis 1944 5600 5% 1500 268 6% 1500 7%

1945 bis 1960 12100 12% 3500 289 14% 3500 16%

1961 bis 1970 14200 14% 3500 246 14% 3500 16%

1971 bis 1980 15800 15% 3900 247 16% 3900 18%

1981 bis 1990 13900 13% 2800 201 11% 2800 13%

1991 bis 2000 7800 7% 1900 244 8% 1900 9%

2001 bis 2010 4400 4% 500 114 2% 500 2%

2011 bis 2019 1800 2% 200 111 1% 200 1%

Summe 88 700 85% 21 400 241 87% 21 200 97%

vor 1919 1900 2% 500 263 2% 70 0%

1919 bis 1944 2400 2% 500 208 2% 100 0%

1945 bis 1960 2700 3% 600 222 2% 100 0%

1961 bis 1970 2100 2% 300 143 1% 60 0%

1971 bis 1980 1600 2% 300 188 1% 60 0%

1981 bis 1990 1600 2% 200 125 1% 40 0%

1991 bis 2000 2500 2% 500 200 2% 90 0%

2001 bis 2010 1300 1% 200 154 1% 30 0%

2011 bis 2019 100 0% 0 0 0% 0 0%

Summe 16 200 15% 3 100 191 13% 550 3%

Summe bis 1980 71 500 68% 18 200 255 74% 16 390 75%

Summe ab 1981 33 400 32% 6 300 189 26% 5 560 25%

Gesamt 104 900 100% 24 500 234 100% 21 950 100%

Anmerkung: Aufgrund der Rundung auf Ganzzahlen kann es  bei  der Angabe in Prozent zu Abweichungen kommen

Treibhausgasemissionen
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Tabelle 5: Kennwerte der Nutzungsart „Land- und Forstwirtschaft“ (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria). 

 

 

ERGEBNIS: 

- Nahezu 90 % der Kulturflächen in den Gemeinden Ratten und Rettenegg entfallen auf „Wald- und Almflächen“, 

deren Bewirtschaftung 30 % des gesamten Energieeinsatzes der Nutzungsart „Land- und Forstwirtschaft“ benötigt. 

- Etwa ein Zehntel der Kulturflächen wird als „Grünland“ genutzt. Gleichzeitig entfallen auf dessen Bewirtschaftung 

rund zwei Drittel des Energieverbrauchs sowie der Treibhausgasemissionen. 

 

 

5.1.4 NUTZUNGSART „INDUSTRIE UND GEWERBE“ 

Unter „Industrie und Gewerbe“ wird die Erzeugung von Sachgütern, etwa Möbeln, Maschinen oder Treibstoffen, ein-

schließlich der Branchen Bau und Bergbau verstanden. Gemäß Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria werden bei 

den Berechnungen mehr als 50 verschiedene Branchen berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie dem Emissionshandel 

unterliegen oder nicht, um den unterschiedlich hohen Bedarf an Prozessenergie abzubilden. In der Datenbank erfolgt 

die Zusammenfassung der Branchen nach der ÖNACE-Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten. 

 

ANALYSE: 

Gemäß der Arbeitsstättenzählung 2011 weisen die Gemeinden Ratten und Rettenegg insgesamt 315 industriell-gewerb-

lich Beschäftigte auf. Der Großteil entfällt auf die Branchen „Bau“ (44 %) und „Maschinenbau“ (33 %), während 16 % 

im „Sonstigen produzierenden Bereich“ tätig sind. Die übrigen Branchen machen jeweils weniger als 10 % der Beschäf‐

tigten aus und sind daher vernachlässigbar. (vgl. Tabelle 6). 

 

Tabelle 6: Kennwerte der Nutzungsart „Industrie und Gewerbe“ (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria). 
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ERGEBNIS: 

Die Branchen „Bau“ und „Maschinenbau“ beschäftigen 77 % der industriell-gewerblich Tätigen und verursachen rund 

80 % des Energieverbrauchs innerhalb der Nutzungsart „Industrie und Gewerbe“. Entsprechend hoch fallen auch die 

Treibhausgasemissionen aus. 

 

 

5.1.5 NUTZUNGSART „DIENSTLEISTUNGEN“ 

Gemäß Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria, umfassen die Dienstleistungen über 25 verschiedene Branchen der 

privaten und öffentlichen Dienstleistungserbringung (z.B. Geschäfte, Gaststätten, Schulen, Krankenhäuser, Banken, Äm-

ter, …). Sie werden in der Datenbank weitgehend ÖNACE-konform zusammengefasst. 

 

ANALYSE: 

Gemäß der Arbeitsstättenzählung 2011 weisen die Gemeinden Ratten und Rettenegg insgesamt 340 Beschäftigte im 

Dienstleistungssektor auf. Der Großteil entfällt auf die Branchen „Übrige Dienstleistungen“ (28 %) und „Gesundheits- 

und Sozialwesen“ (26 %), gefolgt von „Handel“ (16 %), „Beherbergung und Gastronomie“ (15 %) sowie „Erziehung und 

Unterricht“ (9 %). Die Branchen „Freizeitinfrastruktur“ und „Technische Infrastruktur“ machen jeweils nur 3 % der Be‐

schäftigten aus und sind daher vernachlässigbar. (Details vgl. Tabelle 7).  

 

Tabelle 7: Kennwerte der Nutzungsart „Dienstleistungen“ (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria). 

 

 

ERGEBNIS: 

Die Branchen „Übrige Dienstleistungen“ und „Handel“ beschäftigen 44 % der Dienstleistungsbeschäftigten und verur‐
sachen mehr als 60 % des Energieverbrauchs innerhalb der Nutzungsart „Dienstleistungen“. Entsprechend hoch fallen 
auch die Treibhausgasemissionen aus. 
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5.1.6 „MOBILITÄT“ 

Gemäß Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria, wird mit Mobilität die Ortsveränderung von Personen und Gütern 

beschrieben. Das Energiemosaik Austria orientiert sich an den vier Nutzungen und den von ihnen verursachten Ver-

kehrsleistungen (im Inland). In der Datenbank werden unterschiedliche Wegezwecke und Verkehrsmittel zusammen-

gefasst. 

 

ANALYSE: 

Die Gesamtverkehrsleistung der Personenmobilität beträgt in Ratten und Rettenegg rd. 23,5 Mio. Kilometer pro Jahr, 

wovon die „Alltagsmobilität der Haushalte“ für 75 % der Kilometerleistung verantwortlich ist. Die „Alltagsmobilität der 

Beschäftigten“ hat einen Anteil von 15 %, die „Alltagsmobilität der Kunden“ sowie der „Urlaubs- und Geschäftsreisen 

(Inland)“ jeweils weniger als 10 %.  

 

Die Gesamtverkehrsleistung der Gütermobilität beträgt weniger als 5 Mio. tkm pro Jahr (Details vgl.  

Tabelle 8). 

 

Tabelle 8: Kennwerte „Mobilität“ (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria) 

 

 

ERGEBNIS: 

- Insgesamt entfallen über 90 % des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen auf die Personenmobilität 

(überwiegend Alltagsmobilität der Haushalte), während die Gütermobilität entsprechend weniger beiträgt. 

 

 

  

km Relativer Anteil MWh
Relativer Anteil 

Gesamt
t CO2-Äquiv.

Relativer Anteil 

Gesamt

Alltagsmobilität der Haushalte 17 461 000 75% 8 700 70% 3 200 70%

Alltagsmobilität der Beschäftigten 3 488 000 15% 1 700 14% 640 14%

Alltagsmobilität der Kunden 1 632 000 7% 800 6% 300 7%

Urlaubs- und Geschäftsreisen (Inland) 816 000 3% 400 3% 140 3%

Summe 23 397 000 100% 11 600 93% 4 280 94%

MWh Relativer Anteil t CO2-Äquiv.
Relativer 

Anteil

Gütermobilität 900 7% 280 6%

Gesamtsumme 12 500 100% 4 560 100%

Anmerkung: Aufgrund der Rundung auf Ganzzahlen kann es  bei  der Angabe in Prozent zu Abweichungen kommen

Energieverbrauch Treibhausgasemissionen

Energieverbrauch Treibhausgasemissionen

Personenmobilität

4 633 000

(keine Summe)

Tonnenkilometer
Gütermobilität (Inland)

Personenkilometer

km
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5.2 ENERGIEVERBRAUCH UND TREIBHAUSGASEMISSIONEN NACH NUTZUNGSARTEN UND MOBILITÄT 

Mit Nutzungsarten und Mobilität werden jene "Lebensbereiche" unseres Alltags bezeichnet, die Energie beanspruchen. 

Dabei wird zwischen den Nutzungsarten „Wohnen“, „Land- und Forstwirtschaft“, „Industrie und Gewerbe“, „Dienstleis‐

tungen“ sowie der „Mobilität“ unterschieden. 

 

ANALYSE: 

Die Gemeinde Ratten wird gemäß Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria dem „Gemeindetyp D – Gemeinde mit 

industriell-gewerblicher Produktion“ zugeordnet. Die Gemeinde Rettenegg dem „Gemeindetyp A -Gemeinden mit vor-

rangiger Wohnfunktion“.  

 

Der gesamte Energieverbrauch der Gemeinden Ratten und Rettenegg beträgt 52.000 MWh pro Jahr. Die damit verbun-

denen Treibhausgasemissionen belaufen sich auf etwas mehr als 12.000 t CO2 – Äquivalente pro Jahr (vgl. Abb. 5).  

 

Den größten Anteil am Energieverbrauch nimmt die Nutzungsart „Wohnen“ mit fast 50 % ein. Es folgt die „Mobilität“ 

mit einem Anteil von rd. 25 % sowie „Industrie und Gewerbe“ mit 15 % (vorwiegend in der Gemeinde Ratten, vgl. Abb. 

8). Die Nutzungsarten „Land- und Forstwirtschaft“ sowie „Dienstleistungen“ spielen mit einem Anteil von jeweils weni-

ger als 10 % am Gesamtenergieverbrauch eine untergeordnete Rolle. 

 

Bei der Analyse der Treibhausgasemissionen zeigt sich, dass die Nutzungsarten „Mobilität“ (ca. 37 %) und „Wohnen“ 

(ca. 34 %) im Vergleich zur Energieverbrauchsstruktur die Ränge tauschen. Dies ist insbesondere auf die hohe Bedeu-

tung fossiler Treibstoffe im Personenverkehr zurückzuführen (vgl. Kapitel 5.3). Bei den übrigen Nutzungsarten ent-

spricht der Anteil der Treibhausgasemissionen weitgehend dem Anteil am Gesamtenergieverbrauch. 

 

 
Abb. 5: Gesamtbetrachtung der absoluten und relative Anteile der Nutzungsarten am Energieverbrauch und an den Treibhausgasemissionen der 
Gemeinden Ratten und Rettenegg (Quelle: Energiemosaik Austria, Stand 03/2022). 



 

 

Interkommunales Sachbereichskonzept Energie Seite 22 von 126 

GEMEINDE RATTEN und GEMEINDE RETTENEGG 

© HEIGL CONSULTING ZT GmbH, GZ: HC25.2.05 

 

 
Abb. 6 Abb. 7: Absolute Anteile der Nutzungsarten am Energieverbrauch und an den Treibhausgasemissionen der Gemeinden Ratten und Rettenegg 
(Quelle: Energiemosaik Austria, Stand 03/2022). 

 

 
Abb. 8: Relative Anteile der Nutzungsarten am Energieverbrauch und an den Treibhausgasemissionen der Gemeinden Ratten und Rettenegg 
(Quelle: Energiemosaik Austria, Stand 03/2022). 
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ERGEBNIS: 

- Die Nutzungsarten „Wohnen“ und „Mobilität“ sind zusammen für fast 75 % des Energieverbrauchs und der Treib‐

hausgasemissionen in den Gemeinden Ratten und Rettenegg verantwortlich.  

- Auf die Nutzungsart „Industrie- und Gewerbe“ sind 15 % des Energieverbrauchs bzw. 18 der Treibhausgasemissio‐

nen zurückzuführen. 

- Die Nutzungsart „Land- und Forstwirtschaft“ sowie „Dienstleitungen“ spielen in der Gesamtbetrachtung eine un‐

tergeordnete Rolle. 

 

 

5.3 ENERGIEVERBRAUCH NACH ENERGIETRÄGER 

Zur Deckung des kommunalen Energiebedarfs werden sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger eingesetzt. 

Nachfolgend wird der Beitrag der einzelnen Nutzungsarten am erneuerbaren und fossilen Energieträgereinsatz darge-

stellt.  

 

ANALYSE: 

Der Gesamtenergiebedarf der Gemeinden Ratten und Rettenegg wird derzeit zu rund 60 % aus fossilen und zu 40 % 

aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt. In allen Bereichen des Alltags zeigt sich eine starke Abhängigkeit von fossiler 

Energie, insbesondere bei der Nutzungsart „Mobilität“ (über 90 %) sowie „Industrie und Gewerbe“ (72 % fossile Ener‐

gieträger am Gesamteinsatz). 

Bei den Nutzungsarten „Land- und Forstwirtschaft“ sowie „Dienstleistungen“ ist der Energiemix zwischen fossilen und 

erneuerbaren Energieträgern ausgeglichen. Im Bereich „Wohnen“ überwiegen die erneuerbaren Energieträger. 

(vgl. Abb. 9). 

 
 

 
Abb. 9: Gesamtbetrachtung - Anteile der Energieträger am Energieverbrauch nach Nutzung (Datenquelle: Energiemosaik Austria (abgerufen am 

13.06.2024); eigene Darstellung). 

 

ERGEBNIS: 

Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zeigt sich in allen Bereichen des Alltags, besonders stark bei der Mobilität. 
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5.4 ENERGIEVERBRAUCH NACH VERWENDUNGSZWECKEN 

Gemäß Energiemosaik lässt sich grundsätzlich zwischen stationären Verwendungszwecken – Raumwärme, Prozess-

wärme sowie Motoren und Elektrogeräten – und dem Transport unterscheiden. Die stationären Verwendungszwecke 

sind an Gebäude und Anlagen gebunden. Dabei spielt die Raumwärme vor allem für die Wohnnutzung eine zentrale 

Rolle. Prozesswärme sowie Motoren und Elektrogeräte dominieren den Energieverbrauch in Industrie und Gewerbe. 

Der Transport ist insbesondere für die Mobilität von entscheidender Bedeutung. 

 

ANALYSE: 

n den Gemeinden Ratten und Rettenegg wird die Energie zu etwa 50 % für die Bereitstellung von Raumwärme verwen-

det. Für Transportzwecke entfallen rund 30 %, für den Betrieb von Motoren und Elektrogeräten 16 % und für Prozess-

wärme 4 % des Energieeinsatzes (vgl. Abb. 10 und Abb. 11). 

 

 
Abb. 10: Gesamtbetrachtung - Anteile der Verwendungszwecke am Energieverbrauch (Datenquelle: Energiemosaik Austria (abgerufen am 

13.06.2024; eigene Darstellung). 

 

 

 
Abb. 11: Anteile der Verwendungszwecke am Energieverbrauch (Datenquelle: Energiemosaik Austria, abgerufen am 13.06.2024). 
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Erläuterung zu den Verwendungszwecken: 

- Raumwärme: Beheizung von Räumen und Bereitung von Warmwasser 

- Prozesswärme: Einsatz von Wärme für technische Verfahren vornehmlich in Industrie und Gewerbe (Schmelzen, 

Härten, Gießen, Brennen, Glühen, Schmieden, Trocknen, …) 

- Motoren / Elektrogeräte: Betrieb von Anlagen und Geräten in industriell-gewerblichen Produktionsstätten sowie 

im Dienstleistungssektor, aber auch von Computern, Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik sowie Beleuch-

tung 

- Transport: Antrieb von Fahrzeugen zur Abdeckung der Mobilitätsbedürfnisse sowie zur Abwicklung des Baustellen-

, Werks- und Wirtschaftsverkehrs 

 

 

ERGEBNIS: 

In den Gemeinden Ratten und Rettenegg wird Energie vorwiegend für Raumwärme und Transportleistungen benötigt.  

 

 

5.5 ENERGIEVERBRAUCH UND TREIBHAUSGASEMISSIONEN IM 250M-RASTER  

Die Energie- und Treibhausgasdatenbank im 250m-Raster gibt flächendeckend Aufschluss über: 

1. den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen. 

2. den Wärmebedarf (Raumwärme und Warmwasser) der Haushalte und Betriebe.  

 

Es wird wie in den vorangegangenen Kapiteln nach Nutzungen (Wohnen, Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Ge-

werbe sowie Dienstleistungen) differenziert.  

 

5.5.1 ENERGIEVERBRAUCH UND TREIBHAUSGASEMISSIONEN 

Die rasterbasierten Daten werden auf die räumliche Zuordnung des Energieverbrauches und der Treibhausgasemissio-

nen zu unterschiedlichen Bereichen innerhalb den Gemeinden nach Nutzungen analysiert. 

 

ANALYSE: 

Die Untersuchung des Energieverbrauches (ohne Mobilität) und Treibhausgasemissionen in den Gemeinden Ratten und 

Rettenegg unterstreicht die Auswirkungen von Industriebetrieben auf beide Faktoren. Darüber hinaus spiegelt die 

räumliche Verteilung im Wesentlichen die gewachsene Siedlungs- und Nutzungsstruktur innerhalb der Gemeinden wi-

der (vgl. Abb. 12 und Abb. 13).  

 

Die energieintensivsten Bereiche in Verbindung mit den höchsten Treibhausgasemissionen in den Gemeinden Ratten 

und Rettenegg sind: 

- Industriegebiet „Horn“ (8673 Ratten) 

o Nutzung: Industrie und Gewerbe 

o Energieverbrauch von 5.600 MWh pro Jahr  

o Treibhausgasemissionen von über 250 tCO² pro Hektar und Jahr 

- Siedlungsschwerpunkt Ratten inkl. Industrie und Gewerbestandorte 

o Nutzung: Industrie und Gewerbe, Wohnen, und Dienstleistungen, und 

o Energieverbrauch bis zu 4.800 MWh pro Jahr (Bereich „Herbitschek“) 
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o Treibhausgasemissionen von mehr als 200 t pro Hektar und Jahr  

- Industrie- u. Gewerbegebiet „Wasserstatt“ 

o Nutzung: Vorrangig Industrie und Gewerbe  

o Energieverbrauch in Höhe von 1.700 MWh pro Jahr  

o Treibhausgasmissionen von rd. 60 tCO² pro Hektar und Jahr 

- Siedlungsschwerpunkt Rettenegg  

o Nutzung: Vorrangig Wohnen 

o Energieverbrauch bis zu 1.600 MWh pro Jahr 

o Treibhausgasemissionen bis zu 75 t pro Hektar und Jahr 

- Dezentrale Siedlungsgebiete 

o Nutzung: Vorrangig Wohnen gefolgt von Land- und Forstwirtschaft 

o Energieverbrauch bis zu 450 MWh pro Jahr  

o Treibhausgasemissionen bis zu 15 tCO² pro Hektar und Jahr 

 

 

Die Energie- und Treibhausgasbilanzen der Gemeinden wurden in den letzten Jahren durch innovative Projekte und den 

Einsatz der Gemeinden, Firmen privaten Personen stetig verbessert. Dieser Einsatz spiegelt sich unter Umständen je-

doch noch nicht in den zuvor angeführten Statistiken.  

 

Die HORN GmbH gewann 2021 den TRIGOS Steiermark in der Kategorie Regionale Wertschaffung aufgrund ihres um-

fassenden „Green Economy Konzepts“. Dieses umfasst den vollständigen Ausstieg aus fossilen Energieträgern, zwei 

Drittel Eigenstromerzeugung aus erneuerbaren Quellen sowie eine innovative, energieeffiziente Lüftungsanlage zur 

Verbesserung der Arbeitsplatzqualität. Die Maßnahmen ermöglichen jährlich rund 615 Tonnen CO₂-Einsparung und be-

inhalten weitere Projekte wie digitale Gebäudetechnik und Förderung der E-Mobilität. 

Die Jury betonte die Bedeutung des Konzepts für Standortsicherung, Effizienzsteigerung und regionale Wertschöpfung, 

besonders auch durch die eigene Lehrwerkstätte. Die Auszeichnung wurde von Markus Horn und seinem Team entge-

gengenommen und gilt als Anerkennung der langjährigen nachhaltigen Unternehmensausrichtung.  

Die Fima hat seitdem weiter an ihrer CO2-Bilanz gearbeitet und mit der Hallenerweiterung 2024 die PV-Anlage nochmals 

vergrößert und somit die Eigenstromversorgung aus erneuerbaren Quellen nochmals gesteigert. 
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Abb. 12: Energieverbrauch – Insgesamt nach Nutzungen in MWh pro Jahr (Grunddaten: GIS-Steiermark; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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Abb. 13: Treibhausgasemissionsdichte in t CO2 pro Hektar und Jahr (Grunddaten: GIS-Steiermark; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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Der Vergleich der Katastralgemeinden der Gemeinden Ratten und Rettenegg hinsichtlich ihres Energieverbrauchs und 

der Treibhausgasemissionen zeigt folgendes Bild (vgl. Tabelle 9): 

1. KG Kirchenviertel (Gemeinde Ratten): 

Den höchsten Energieverbrauch weist die Katastralgemeinde Kirchenviertel mit nahezu 20.000 MWh pro Jahr 

auf. Mehr als die Hälfte entfällt auf Industrie- und Gewerbebetriebe, insbesondere auf die Industriestandorte 

„HORN GmbH“ und „Herbitschek Bau-GmbH Ratten“, gefolgt von Wohnnutzung und Dienstleistungen. Die 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist im Vergleich vernachlässigbar. Entsprechend hoch sind die Treib-

hausgasemissionen. 

2. KG Rettenegg (Gemeinde Rettenegg): 

Mit über 10.000 MWh pro Jahr liegt die Katastralgemeinde Rettenegg an zweiter Stelle. Hauptverursacher ist 

die Wohnnutzung, gefolgt von Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen. Die land- und forstwirtschaftli-

che Nutzung spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Treibhausgasemissionen sind ebenfalls entsprechend 

hoch. 

3. KG Grubbauer (Gemeinde Ratten): 

Der Energieverbrauch beträgt rund 4.000 MWh pro Jahr und entfällt primär auf die Wohnnutzung. Die Treib-

hausgasemissionen sind dementsprechend hoch. 

4. KG Inneres Kaltenegg (Gemeinde Rettenegg): 

Mit knapp 2.000 MWh pro Jahr verzeichnet die Katastralgemeinde Inneres Kaltenegg den geringsten Energie-

verbrauch, der hauptsächlich durch Wohnnutzung verursacht wird, gefolgt von land- und forstwirtschaftlicher 

Nutzung. 

 

Tabelle 9: Energieverbrauch nach Nutzungsart und Treibhausgasemissionen in den Katastralgemeinden (Datengrundlage: ERPS -Energie und Treib-

hausgasdatenbank (Stand: 2020), eigene Darstellung). 

 

 

 

ERGEBNIS: 

- Die höchsten Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen treten in der KG Kirchenviertel (Gemeinde Ratten) 

auf, vorwiegend verursacht durch die Industriestandorte „Horn“ und „Herbitschek“. 
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5.5.2 WÄRMEBEDARF 

Der Energiebedarf für die Wärmeerzeugung ist ein zentraler Verursacher von Treibhausgasemissionen (THG-Emissio-

nen). Vor allem der Einsatz fossiler Energieträger in den Bereichen (Raum)Wärme sind dabei für den größten Teil der 

Emissionen verantwortlich. 

WÄRMEBEDARF NACH NUTZUNGSART DER GEBÄUDE  

Der Energiebedarf für Raumwärme und Brauchwarmwasser (Heizenergiebedarf) beträgt in den Gemeinden Ratten und 

Rettenegg derzeit rund 27 GWh pro Jahr. Davon entfallen etwa 16 GWh auf Ratten und etwa 11 GWh auf Rettenegg.  

 

Der Wärmebedarf der Gemeinden teilt sich in Bezug auf die Gebäudehauptnutzungen wie folgt auf:  

 

Gemeinde Ratten 

 
Abb. 14: Wärmebedarf nach Nutzungsart der Gebäude der Gemeinde Ratten (Quelle: Wärmeatlas) 

 

 

Gemeinde Rettenegg 

 

 
Abb. 15: Wärmebedarf nach Nutzungsart der Gebäude der Gemeinde Rettenegg (Quelle: Wärmeatlas) 

 

 

Es zeigt sich für beide Gemeinden, dass der Wärmebedarf überwiegend von den privaten Haushalten (Ein- und Mehr-

familienhäuser) verursacht wird. Diese stellen damit den zentralen Verbraucherbereich im Hinblick auf die Bereitstel-

lung von Raumwärme und Warmwasser dar. 
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WÄRMEBEDARFSDICHTE 

Die folgende Abbildung stellt die auf eine Rasterzelle mit der Auflösung von 1 Hektar aggregierten Wärmebedarfe aller 

Bestandsgebäude in den Gemeinden Ratten und Rettenegg dar. Dies ergibt die flächenbezogene Wärmebedarfsdichte 

qD in GWh/km2 a. Je höher die Wärmedichte in einem Gebiet ist, desto wirtschaftlicher kann ein Nah- oder Fernwär-

menetz betrieben werden. Zur Unterscheidung können die Wärmebedarfsdichten in folgende Klassen unterteilt wer-

den: 

 

Tabelle 10: Klassifizierung von Wärmebedarfsdichten (Quelle: Wärmeatlas) 

qD in GWh/km²·a  Klasse  Beschreibung 

0  -  kein Wärmebedarf 

5 < qD < 10  sehr niedrig  dezentrale Wärmeversorgung 

10 ≤ qD < 20  niedrig  Prüfzone: Niedertemperatur Wärmeverbund 

20 ≤ qD < 30  moderat niedrig  Prüfzone: Niedertemperatur Wärmeverbund 

30 ≤ qD < 40  moderat dicht  Eignungszone: Niedertemperatur Wärmeverbund 

40 ≤ qD < 50  dicht  Prüfzone: konventionelle Nah- und Fernwärme 

qD ≥ 50  sehr dicht  Eignungszone: konventionelle Nah- und Fernwärme 

 

ANALYSE: 

Die räumliche Verteilung der Wärmebedarfsdichten zeigt, dass sich Bereiche mit höheren Wärmebedarf (zumindest 10 

GWh/km² a), die sich grundsätzlich für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung eignen, derzeit an folgenden Stand-

orten zu finden sind: 

- Industriegebiet „Horn“  

- Örtliche Siedlungsschwerpunkte „Ratten“ und „Rettenegg“ 

- Industrie- und Gewerbegebiet „Wasserstatt“ 

 

Im restlichen Gebiet der zwei Gemeinden sollten aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz, vorwiegend dezent-

rale Heizsysteme und/oder Mikro- und Nanowärmenetze auf Basis erneuerbarer Energieträger zu bevorzugt werden. 
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Abb. 16: Wärmebedarfsdichten – IST in MWh pro Hektar und Jahr (Grunddaten: GIS-Steiermark – Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT 

GmbH). 
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ERGEBNIS: 

Die Standorträume mit höheren Wärmebedarfsdichten sind in den Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg 

sowie in den Industrie- und Gewerbegebieten „Horn“ und „Wasserstatt zu finden.  

 

 

5.6 WÄRMEVERSORGUNGSSTRUKTUR 

Die Wärmeversorgung (Raumwärme) der Gebäude ist mit rund der Hälfte am Gesamtenergieverbrauch ein 

wesentlicher Treibhausgaseverursacher in den Gemeinden Ratten und Rettenegg. Somit zählt der Gebäudesektor nach 

Energieeinsatz und CO2-Emission zu dem wichtigsten Bereich für energieeffiziente Maßnahmen und für die Reduktion 

der energiebedingten umweltrelevanten CO2-Emissionen. 

 

Die Maßnahmen zur Reduktion des Energieeinsatzes und der damit verbundenen Verminderung von 

Treibhasugasemissionen müssen überlegt und gezielt gesetzt werden. Dafür wird in den folgenden Kapitel eine 

detaillierte Betrachtung der bestehenden Versorgungsstrukturen (Wärmeversorgungsnetze und bestehende 

Heizsysteme) dargestellt. 

 

 

5.6.1 HEIZSYSTEME IM GEBÄUDEBESTAND 

Als Grundlage für die Analyse der Heizsysteme im Gebäudebestand werden die Daten des Wärmeatlas für die Gemein-

den Ratten und Rettenegg (Bekanntgabe: 06/2024) herangezogen. 

 

Bei der Dokumentation der bestehenden Heizsysteme im Wärmeatlas wurden die bestehenden Wärmenetze in den 

örtlichen Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg nicht berücksichtigt. Auf Grundlage der übermittelten Wär-

menetzpläne konnten 65 Heizsysteme entsprechend korrigiert und aktualisiert werden. Diese Änderungen sind im 

AGWR (Adressen-, Gebäude- und Wohnungsregister) der jeweiligen Gemeinde nachzuführen. Eine entsprechende An-

leitung dazu findet sich im Leitfaden „Empfohlene Schritte zur Datenqualitätsverbesserung für die Energieraumplanung 

und das Arbeiten mit dem Wärmeatlas – Fokus AGWR“. 

 

ANALYSE: 

Die derzeit bekannten Heizsysteme werden zum Großteil mit biogenen (zu 37 %, ausschließlich biogen fest) gefolgt von 

fossilen (zu 30 %, vorwiegend fossil flüssig) Energieträgern betrieben. Ein Anteil von 11 % der Gebäude wird mit Fern-

wärme sowie 2 % mit Strom versorgt. Mehr als 20 % der Anlagen sind auch begründet durch Datenlücken, als beheizt 

durch einen „anderen“ oder „derzeit nicht bekannten“ Brennstoff dokumentiert (Details vgl. Tabelle 11). 
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Tabelle 11: Beheizter Gebäudebestand - Heizsystem nach Art des Brennstoffs (Datengrundlage: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT 
GmbH). 

 

 

 
Abb. 17: Heizsysteme nach Brennstoff (Datengrundlage: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 

 

 

Die Abb. 18 zeigt die geographische Lage bzw. die Verteilung der Heizsysteme nach Energieträger in den Gemeinden 

Ratten und Rettenegg.  
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Abb. 18: Bestehende Wärmeversorgungsstruktur (Datenquelle: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 

 

 

H
in

w
e

is
: F

ü
r 

d
ie

 d
ar

ge
st

e
llt

e
n

 In
h

al
te

 v
o

n
 N

ac
h

-

b
ar

ge
m

e
in

d
e

n
 w

ir
d

 k
e

in
e

 G
e

w
äh

r 
au

f 
R

ic
h

ti
g-

ke
it

 u
n

d
 V

o
lls

tä
n

d
ig

ke
it

 ü
b

e
rn

o
m

m
en

. 



 

 

Interkommunales Sachbereichskonzept Energie Seite 36 von 126 

GEMEINDE RATTEN und GEMEINDE RETTENEGG 

© HEIGL CONSULTING ZT GmbH, GZ: HC25.2.05 

Tabelle 12 zeigt die Anzahl der Heizsysteme bzw. Energieträger aufgeteilt nach den Baugebieten der Gemeinden Ratten 

und Rettenegg.  

 

Tabelle 12: Anzahl der Heizsysteme nach Energieträgern und Baugebieten (Datengrundlage: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 

 

 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Treibhausgasemissionen der Baugebiete (absolute Mengen als t CO2-Äquiv./Jahr) 

abhängig vom Heizsystem/Energieträger. Die Grafik verdeutlicht den Einfluss fossiler Energieträger auf die Höhe der 

THG-Emissionen, insbesondere im Vergleich zu biogenen Energieträgern und Fernwärme.  

 
Tabelle 13: Höhe der Treibhausgasemissionen nach Energieträger und Baugebiet (Datengrundlage: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT 

GmbH). 

 
Anmerkung: In den Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg wurden 65 (fossile oder unbekannte) Heizsysteme anhand des Wärmenetztes lt. 

„Nahwärme Ratten reg. GenmbH“ und „Nahwärme Rettenegg“ zu Fern-/Nahwärme aktualisiert. Das gilt aufgrund fehlender Daten nicht für die Menge 

an ausgestoßenem CO². Demzufolge zu hoch sind die in der Tabelle dargestellten Treibhausgase emittiert durch den Energieträger Fernwärme im 

Siedlungsschwerpunkt Ratten. 
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5.6.2 NAH- UND FERNWÄRME 

In der Gemeinde Ratten besteht im örtlichen Siedlungsschwerpunkt ein Nahwärmenetz, das laut Dokumentation des 

Betreibers Nahwärme Ratten reg. Gen.m.b.H. derzeit 45 Gebäude versorgt. Dabei handelt es sich überwiegend um 

Privatgebäude, jedoch sind auch öffentliche Einrichtungen, wie die Volks- und Mittelschule Ratten sowie das Hallen- 

und Freibad, angeschlossen. Genaue Informationen zur aktuellen Wärmelieferung, zur Brennstoffmenge und zu den 

verfügbaren Kapazitäten liegen für Ratten derzeit nicht vor. 

 

Auch im örtlichen Siedlungsschwerpunkt Rettenegg wird ein Nahwärmenetz betrieben, das laut Angaben des Betreibers 

derzeit 30 Gebäude versorgt. Die jährlich gelieferte Wärmemenge beträgt rund 1.065 MWh. Als Brennstoff wird Wald-

hackgut eingesetzt, mit einer Menge von etwa 1.500 Schüttraummetern pro Jahr. 

Das Netz wurde im Jahr 2003 gegründet; der ursprüngliche Standort befand sich bei der Volksschule Rettenegg. Dort 

war eine Kesselanlage mit 220 kW Leistung installiert, die vier Abnehmer versorgte. 

Im Jahr 2022 wurde eine neue Heizanlage mit einer Leistung von 399 kW und einem Pufferspeicher mit 25.000 Litern 

in Betrieb genommen. Am neuen Standort besteht die Möglichkeit, bei steigendem Bedarf eine zweite Kesselanlage mit 

derselben Leistung zu installieren. Das Nahwärmenetz ist so dimensioniert, dass sowohl der gesamte Ortskern als auch 

zusätzliche Ausbaugebiete am Ortsrand problemlos mit Wärme versorgt werden können. 

Das aktuelle Leitungsnetz erstreckt sich über eine Gesamtlänge von rund 2.100 Metern. Es verläuft vom Heizhaus über 

den Ortskern – vom Pflegeheim Sommersgut bis zur Fischalm, vom ehemaligen Gendarmeriehaus bis zum Wohnhaus 

Omnoutka, sowie vom Arzthaus über die alte Siedlung bis zum Elektrobetrieb Martin Ziegerhofer. 
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Abb. 19: Bestehende Wärmeversorgungsstruktur – Detailausschnitt Siedlungsschwerpunkte Ratten und Rettenegg (Datenquelle: Wärmeatlas; Dar-
stellung: Heigl Consulting ZT GmbH).  
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5.6.3 ERDGAS 

In den Gemeinden Ratten und Rettenegg gibt es aktuell kein Erdgasnetz. Jene Gebäude, die derzeit mit dem Heizungs-

system „fossil gasförmig“ lt. Tabelle 11 angeführt werden, sollten daher überprüft werden. 

 

ERGEBNIS: 

- Der Großteil der beheizten Gebäude findet sich in den Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg. Davon wer-

den jeweils fast 50 % fossil beheizt. 

- In den örtlichen Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg bestehen gut ausgebaute ein Nahwärmenetze.  

 

 

5.7 ENERGIEAUSWEIS FÜR SIEDLUNGEN 

Mit Hilfe des „Energieausweis für Siedlungen“, der im Auftrag des Amts der Niederösterreichischen Landesregierung 

entwickelt wurde, wurde die Lagegunst und Energieeffizienz der bestehenden Baugebiete der Gemeinden Ratten und 

Rettenegg erhoben. Zur Bewertung berücksichtigt werden nur Baugebiete mit baulichen Potenzialflächen gewidmet als 

Wohnen, Zentrum oder Dorf. Anhand von definierten Parametern (z.B. Lage und Größe des Standortes, Ausgestaltung 

des Standortes, Distanzen zu wichtigen öffentlichen Einrichtungen, Infrastruktur und Topographie) wurde eine Katego-

risierung durchgeführt. Daraus ergibt sich die Gesamtbewertung je Siedlungsgebiet von Grün = Sehr energieeffizient, 

über Gelb = Durchschnittlich bis Rot = nicht energieeffizient (vgl. Abb. 20). 

 

Zum direkten Vergleich der unterschiedlichen Baugebiete der Gemeinden wurde für jedes Baugebiet ein Projektgebiet 

mit 10.000 m² und die Annahme einer ortsüblichen Bebauung herangezogen. 

 

Die Beurteilung der Energieeffizienz von Siedlungen erfolgt in drei maßgeblichen Teilbereichen: 

• Die Bewertung der Standortwahl der dezentralen Baugebiete wird vor allem durch die schlechte Erreichbarkeit 

von sozialer Infrastruktur und den daraus resultierenden hohen CO2-Emmisionen für die Grundversorgung, negativ 

beeinflusst.   

• Die Bewertung der Ausgestaltung und Bebauung wird vor allem durch die gewachsenen Strukturen (vorranging 

flächenintensive Einfamilienhäuser) und den schlechten Voraussetzungen für den nichtmotorisierten Individualverkehr 

(NMIV), die sich teilweise durch die topographischen Bedingungen ergeben, beeinflusst.  

• Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der Kombination der zuvor genannten Punkte „Standort“ und „Ausge‐

staltung und Bebauung“. Betrachtet man das gesamte Gemeindegebiet von Ratten und Rettenegg, ergeben sich fol‐

gende Bewertungen der Siedlungsschwerpunkte in Bezug auf die Energieeffizienz: 

o Der örtliche Siedlungsschwerpunkt Ratten mit der Klasse „B“ bewertet, was einer guten Energieeffizienz ent-

spricht. Diese Bewertung ist vor allem auf die vorhandene Grundversorgung, das Nahwärmenetz sowie die dichte 

Siedlungsstruktur zurückzuführen. Abzüge gibt es aufgrund der schlechten Anbindung des ÖV. 

o Der örtliche Siedlungsschwerpunkt Rettenegg wird mit der Klasse „D“ bewertet, was einer durchschnittlichen 

Energieeffizienz entspricht. Positiv wirken sich vor allem die vorhandene Grundversorgung und das Nahwärmenetz 

aus. Abzüge in der Bewertung sind überwiegend auf die fehlende ÖV-Anbindung und die vorwiegend flächeninten-

sive Bebauung mit Einfamilienhäusern zurückzuführen. 

o Alle übrigen Baugebiete in den Gemeinden Ratten und Rettenegg werden mit der Klasse „G“ bewertet und 

gelten derzeit als nicht energieeffizient. Diese Gebiete zeichnen sich durch eine geringe Bebauungsdichte und das 

Fehlen einer lokalen Grundversorgung aus, was zu einem hohen Energiebedarf im Bereich Wohnen und Mobilität 

führt. 
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Optimierungen und Verbesserungen der bestehenden und künftigen Siedlungsstrukturen lassen sich vor allem durch 

• dichtere Bebauung 

• Verbesserung der ÖV-Anbindung 

• Ausgestaltung des Standortes und Freiflächen 

• Verbesserung der Bedingungen für den NMIV  

erzielen. 

 

 
Abb. 20: Übersichtslageplan der Baugebiete mit Gesamtbeurteilung der Auswertungen mittels Energieausweis für Siedlungen 2.0 (Datenquelle: GIS 
Steiermark, Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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6 POTENZIALANALYSE 

Im folgenden Kapitel werden die Energieeffizienz-, Substitutions- und erneuerbaren Energiepotenziale den Gemeinden 

Ratten und Rettenegg dargestellt. Als Grundlage für die Entwicklung von Strategien zur Wärmeversorgung konzentriert 

sich die Potenzialanalyse auf die Ermittlung thermischer Potenziale (Energieeffizienz- und Substitutionspotenziale) und 

Potenzialen ausgewählter, erneuerbarer Energieträger für die Wärmebereitstellung und Stromversorgung.  

 

6.1 POTENTIALE NACH NUTZUNGEN 

Gemäß Energiemosaik Austria bestehen – zusammengefasst für die Gemeinden Ratten und Rettenegg - bis 2050 durch 

Maßnahmen folgende Potenziale zur Treibhausgaseinsparung nach Nutzungen (bezogen auf die heutigen Treibhaus-

gasemissionen von rd. 12.230 t CO₂-Äquiv. / a):  

 

(1) Wohnen      - 3.710 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd.  - 30 % 

(2) Land – und Forstwirtschaft       - 780 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd.    – 6 % 

(3) Industrie und Gewerbe       - 1.860 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd.  - 15 % 

(4) Dienstleistungen         - 480 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd.    - 4 % 

(5) Mobilität     - 3.830 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd.  - 32 % 

Gesamt        - 10.690 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd. - 87 % 

 

In den nachfolgenden Abb. 21 und Abb. 22 sind Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen nach Nutzungen jeweils 

separat für die Gemeinde Ratten sowie die Gemeinde Rettenegg dargestellt. Ein eklatanter Unterschied ist der Einfluss 

bzw. die Bedeutung von „Industrie- und Gewerbe“ sowie „Mobilität“, entsprechend sind für diese Nutzungen der Ener-

gieverbrauch und die Treibhausgasemissionen in der Gemeinde Ratten im Vergleich deutlich höher. 

 

Gemeinde Ratten 

 
Abb. 21: Entwicklung der Treibhausgasemissionen nach Nutzungen in der Gemeinde Ratten  (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria). 
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Gemeinde Rettenegg 

 
Abb. 22: Entwicklung der Treibhausgasemissionen nach Nutzungen in der Gemeinde Rettenegg (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria). 

 

(1) Wohnen: 

Verringerung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen im Verwendungszweck Raumwärme durch verbes-

serte Wärmedämmung der Gebäude sowie Ausstieg aus fossilen Energieträgern. 

 

(2) Industrie und Gewerbe: 

Verringerung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen in den Verwendungszwecken Prozesswärme und Mo-

toren / Elektrogeräte. Besondere Bedeutung kommt hier der Effizienzsteigerung von Produktionsprozessen zu, ergänzt 

um eine branchenspezifische Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie. 

 

(3) Dienstleistungssektor: 

Verringerung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen in allen Verwendungszwecken durch Effizienzsteige-

rung (Wärmedämmung der Gebäude, Optimierung der Anlagen, effizientere Antriebe) als auch einen umfassenden 

Einsatz erneuerbarer Energie. 

 

(4) Mobilität: 

Verringerung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen kann insbesondere durch den Einsatz energieeffizi-

enter Antriebstechnologien aus vornehmlich erneuerbaren Energieträgern realisiert werden. Daneben spielt aber auch 

eine regionaltypische Verlagerung von Verkehrsleistungen auf den nicht-motorisierten und öffentlichen Verkehr eine 

große Rolle. 

 

Lt. der o.a. Berechnungen verbleiben mehr als 10 % an „Restemissionen“ bis 2050. Zur Erreichung des EU-Ziels der 

Klimaneutralität bis 2050 sind daher weitere Anstrengungen, insbesondere im Bereich der Mobilität und die Kohlen-

stoffspeicherung in natürlichen (technischen2) Senken (Boden und Wald) erforderlich.  

 

 
2 Die Technologie Carbon Capture and Storage (CCS) steht im Zentrum der Debatten, birgt aber Risiken und Herausforderungen. Das Umweltbundes-

amt empfiehlt CCS nur am Ende langer Wertschöpfungsketten an thermischen Abfallbehandlungsanlagen für Restabfälle. 
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Weiters ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass lt. Regierungsübereinkommen der aktuellen Bundesregierung 

die Klimaneutralität von Österreich bereits mit dem Jahr 2040 festgelegt ist und die Umsetzung der erforderlichen Maß-

nahmen daher schneller erfolgen muss. 

Effizienzpotenziale basieren auf einer energetischen Sanierung des Wohngebäudebestandes und sind stets mit einer 

Reduktion des Wärmebedarfes und der Treibhausgasemissionen verbunden (ohne Änderung der Energieträger). Für 

eine 100%-ige Ausschöpfung der Potenziale müsste eine weitgehende energetische Sanierung für den gesamten Wohn-

gebäudebestand realisiert werden. 

 

 

6.2 POTENTIALE NACH KOMPONENTEN: 

Gemäß Energiemosaik Austria bestehen - zusammengefasst für die Gemeinden Ratten und Rettenegg - bis 2050 durch 

Maßnahmen folgende Potenziale zur Treibhausgaseinsparung nach Komponenten (bezogen auf die heutigen Treibhaus-

gasemissionen von rd. 12.230 t CO₂-Äquiv. / a):  

 

- Räumliche Dynamik       - 1.770 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd.  - 14 % 

- Vermeidung und Effizienzsteigerung     - 5.910 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd   - 48 % 

- Substitution fossiler durch erneuerbarer Energie    - 3.000 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd. - 25 % 

Gesamt        - 10.690 t CO₂-Äquiv. / a ≙ rd. - 87 % 

 

In den nachfolgenden Abb. 23 und Abb. 24 ist die Entwicklung der Treibhausgasemissionen nach Komponenten jeweils 

separat für die Gemeinde Ratten sowie die Gemeinde Rettenegg dargestellt.  

 

 
Abb. 23: Entwicklung der Treibhausgasemissionen nach Komponenten in der Gemeinde Ratten  (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik Austria). 
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Abb. 24: Entwicklung der Treibhausgasemissionen nach Komponenten in der Gemeinde Rettenegg  (Quelle: Abart-Heriszt 2022, Energiemosaik 
Austria). 

 

(1) RÄUMLICHE DYNAMIK: 

Die räumliche Dynamik steht in direkter Verbindung zur Bevölkerungsprognose für 2040 (Ratten: ca. – 15 %; Rettenegg: 

ca. - 10 %; vgl. Abb. 4) und zeigt sich in einer entsprechenden Entwicklung der Wohnflächen, der Erwerbstätigenzahlen 

und der Verkehrsleistungen. Die Folge ist eine Abnahme der Treibhausgasemissionen um 13 - 15 %. 

 

(2) VERMEIDUNG UND EFFIZIENZSTEIGERUNG: 

Effizienzpotenziale basieren auf einer energetischen Sanierung des Wohngebäudebestandes und sind stets mit einer 

Reduktion des Wärmebedarfes und der Treibhausgasemissionen verbunden (ohne Änderung der Energieträger). Für 

eine 100%-ige Ausschöpfung der Potenziale müsste eine weitgehende energetische Sanierung für den gesamten Wohn-

gebäudebestand realisiert werden. 

 

Zur Abschätzung der Potenziale durch thermische Gebäudesanierung wurde eine Klassifizierung der Wohngebäude 

nach Bauperioden der Kategorie bis 1980 und ab 1981 vorgenommen (Datengrundlage: Wärmeatlas):  

- Gebäude bis 1980: 

diese Gebäudeklasse weist aufgrund Ihrer Bausubstanz in der Regel einen höheren Wärmebedarf auf. Nach 

derzeitigem Datenstand fallen fast 70 % der beheizten Gebäude in diese Klasse. 

- Gebäude ab 1981: 

Rd. ein Drittel (31 %) des beheizten Gebäudebestandes ist dieser Gebäudeklasse zuzuordnen, die im Durchschnitt 

einen energetisch hochwertigen Baustandard mit vergleichsweise niedrigem Wärmebedarf aufweisen. 
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Tabelle 14: Wohngebäude nach Bauperiode (Datenquelle: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 

 

 

 
Abb. 25: Wohngebäude nach Bauperiode  (Datenquelle: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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Abb. 26: Beheizte Gebäude nach Bauperiode (Datenquelle: Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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Tabelle 15: Anzahl der Gebäude nach Bauperiode und Baugebiet (Datenquelle: Wärmeatlas, Energieregion; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 

 

 

Die Tabelle 15 stellt die im Wärmeatlas dokumentierten Gebäude in den Baugebieten der Gemeinden Ratten und 

Rettenegg dar, aufgeteilt nach Baujahr bis 1980 und Baujahr nach 1980. 

Besonders hervorzuheben sind die Siedlungsschwerpunkte Ratten und Rettenegg: Einerseits aufgrund der hohen 

Gebäudezahl und dichten Besiedlung, andererseits, weil jeweils etwa 60 % der Gebäude vor 1980 errichtet wurden.. 

 

 

6.3 SUBSTITUTIONSPOTENZIALE 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen kann die Substitution der fossilen Energieträ-

ger für die Wärmebereitstellung leisten.  

 

Gemäß KEES 2030 plus zeigt die strategische Entwicklung des Energieträger-Mix von 2020 bis 2050 in allen Szenarien 

eine nahezu vollständige Substitution der fossilen Energieträger und eine massive Zunahme der Nutzung von elektri-

scher Energie. 

 

  
Abb. 27: Energieverbrauch nach Energieträgern 2000 bis 2050 in Terawattstunden (Quelle: KESS 2030 Plus) 
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Die Substitutionspotenziale zeigen, in welchem Ausmaß fossile Energieträger zur Abdeckung des Wärmebedarfes der 

Haushalte beitragen, die im Interesse des Klimaschutzes langfristig durch erneuerbare Energie ersetzt werden können 

bzw. müssen. 

 

Gemäß Steiermärkischem Baugesetz (Stmk. BauG) ist bei Neubauten sowie bei Gebäuden, die durch Nutzungsänderung 

konditioniert werden, die Neuerrichtung von Feuerungsanlagen für flüssige fossile und feste fossile Brennstoffe sowie 

für fossiles Flüssiggas, unzulässig. Für den Gebäudebestand gibt es, ausgenommen bei größeren Renovierungen gemäß 

§ 80b Stmk. BauG., dahingehend aktuell keine gesetzlichen Vorgaben. Das Regierungsprogramm der aktuellen Bundes-

regierung sieht jedoch zur Erreichung der Klimaschutzziele Österreichs bis 2040 vor, auf die Verbrennung von Heizöl, 

Kohle und fossilem Gas für die Bereitstellung von Wärme und Kälte weitestgehend zu verzichten. Der „Phase-out-Plan 

für fossile Energieträger in der Raumwärme“ sieht einen stufenweisen Ausstieg aus Kohle und Öl bis 2035 auch für den 

Gebäudebestand vor. 

 

Wie bereits in Kapitel 5.6.1 dargestellt beträgt der Anteil von fossilen Heizungen in den Gemeinden Ratten und Retten-

egg etwa ein Drittel (30 %). Für das „Phase-out“ für Kohle und Öl müssten in Ratten und Rettenegg bis 2035 die beste-

henden fossilen Heizungen auf ein erneuerbares Heizsystem umgestellt werden. Ein Heizungswechsel wird im Optimal-

fall immer mit einer thermischen Sanierung verbunden. Dies sollte in der Kommunikation berücksichtigt werden. 

 

Abb. 28 zeigt die Standorte der bis 1980 errichteten, fossil beheizten Gebäude. Der Großteil dieser Gebäude befindet 

sich in den örtlichen Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg. 

 

 

ERGEBNIS: 

- Durch die langfriste Ausschöpfung der Effizienz-, Substitutions- und erneuerbaren Energiepotenziale können in den 

Gemeinden Ratten und Rettenegg rd. 90 % der Treibhausgasemissionen eingespart werden. 

- Im Siedlungsschwerpunkt Ratten bestehen rd. 50 Gebäude, in Rettenegg mehr als 30 Gebäude, die vor 1980 gebaut 

wurden und gleichzeitig fossil beheizt werden. 
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Abb. 28: Gebäude gebaut bis 1980 und fossil beheizt (Datenquelle: GIS Steiermark, Wärmeatlas; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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6.4 ERNEUERBARE ENERGIEPOTENZIALE  

Die Energieraumplanung verfolgt das Ziel, räumliche Strukturen und Entwicklungen mit energiepolitischen Zielsetzun-

gen in Einklang zu bringen. Erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie, Wasserkraft, Wind und Biomasse bieten dabei 

ein zentrales Potenzial zur Reduktion fossiler Energieträger und zur Stärkung regionaler Wertschöpfung. Ihre Erhebung 

und Bewertung im örtlichen Kontext bilden die Grundlage, um gezielt Standorte zu entwickeln, Synergien zu nutzen und 

eine langfristig klimafreundliche Energieversorgung im Einklang mit den räumlichen Gegebenheiten zu ermöglichen. 

 

Österreich verfolgt das Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energieträger am Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 100 

% (national, bilanziell) zu erhöhen. Damit dieses gesetzlich festgelegte nationale Ziel gemäß dem Erneuerbaren-Ausbau-

Gesetz (EAG) erreicht werden kann, muss der Anteil von erneuerbarem Strom in der Steiermark auf mindestens 64 % 

ansteigen. 

 

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Stromaufbringung zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden 

kann. Großer Bedeutung kommt dabei der Solarenergie zu, die bis 2050 stark ausgebaut werden muss.  

 

Die Steigerung des zukünftigen Strommehrbedarfs geht zu einem großen Teil auf die Elektrifizierung im Bereich der 

Industrie, des Verkehrs und der Raumwärme zurück.  

 

 
• bb. 29: Stromaufbringung für die angestrebte Klimaneutralität im NichtEmissionshandelsbereich bis 2040 und für den Emissionshandelsbereich 
bis 2050 in der Steiermark von 2000 bis 2050 in Terawattstunden  (Quelle: KESS 2030 plus) 
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6.4.1 SOLARENERGIE 

Im folgenden Kapitel werden die solaren Potenziale (Dächer und Freiflächen) den Gemeinden Ratten und Rettenegg 

dargestellt und es wird im speziellen auf den strategischen Ausbau von Photovoltaikanlagen eingegangen. 

 

Der Ablauf orientiert sich an den Vorgaben lt. SKE – Leitfaden, Version 2.1 (Stand: Nov. 2023):  

 

 
Abb. 30: Genereller Ablauf zur Bearbeitung des Teilbereiches Solarenergie im Sachbereichskonzept Energie (Quelle: SKE - Leitfaden, V 2.1, verän-

dert)  

 

 

GEMEINDENWEITE GRUNDLAGENANALYSE ENERGIE 

Die Nutzung von Solarenergie stellt einen zentralen Bestandteil der kommunalen Energieversorgung und der Strategie 

zur Reduktion von Treibhausgasemissionen dar. In diesem Kapitel werden die vorhandenen Solarflächen, ihre potenzi-

elle Ertragsleistung sowie die räumliche Verteilung innerhalb der Gemeinden Ratten und Rettenegg analysiert. Ziel ist 

es, die Möglichkeiten der Eigenstromerzeugung, die Integration in bestehende Infrastrukturen und die Förderung nach-

haltiger Photovoltaiklösungen systematisch darzustellen.  

GESETZE UND LEITFÄDEN 

 

(1) Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energien – Solarenergie (LGBl. Nr. 52/2023) 

Mit 06.06.2023 ist das SAPRO – EE in Kraft getreten. In den Gemeinden Ratten und Rettenegg befinden sich keine 

Photovoltaik Vorrangzonen gemäß § 3 SAPRO - Solarenergie.  
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Bei der künftigen Planung von Solaranlagen sind neben den Zielen und Grundsätzen lt. § 1 vor allem die Ausschluss-

zonen lt. § 5 und die Vorgaben für die örtliche Raumplanung lt. § 6 zu berücksichtigen.  

 

(2) Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 – StROG (LGBl. Nr. 68/2025): 

- Gemäß § 13a Abs. 3 kann die Landesregierung eine Verordnung mit der Ausweisung von Flächen ab einer 

Mindestgröße von 10 ha für Solar- und Photovoltaikfreiflächenanlagen erlassen. 

- Gemäß § 33 Abs. 3 Z 1 können im Freiland Energieerzeugungs- und -versorgungsanlagen und Agri-Photovolta-

ikanlagen auf einer bewirtschafteten Fläche von mehr als 0,5 ha als Sondernutzung festgelegt werden. 

- Im Rahmen der land- und/oder forstwirtschaftlichen Nutzung ist gemäß § 33 Abs. 4 Z6 im Freiland 

- die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf baulichen Anlagen, als Freiflächenanlagen mit einer 

Brutto-Fläche von maximal 600 m² und Agri-Photovoltaikanlagen auf einer bewirtschafteten Fläche von höchs-

tens 0,5 ha zulässig. Die Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage ohne entsprechende Festlegung einer Son-

dernutzung im Freiland ist je landwirtschaftlichem Betrieb nur einmal zulässig. Mehrere Freiflächenanlagen 

und Agri-Photovoltaikanlagen, die in einem räumlichen Zusammenhang stehen, gelten als einheitliche Anlage, 

deren Fläche zusammenzurechnen ist. Ein räumlicher Zusammenhang ist gegeben, wenn die jeweiligen Anla-

gen die visuelle Wirkung einer einheitlichen Standortfläche erzeugen. Beträgt der Abstand zwischen den 

Standortflächen weniger als 100 m, so liegt jedenfalls ein räumlicher Zusammenhang vor. Ausgenommen von 

der Zusammenrechnungsregelung sind Agri-Photovoltaikanlagen, die im unmittelbaren Anschluss an gewid-

metes Bauland der Kategorie Dorfgebiet errichtet werden. 

- Außerhalb der land- und/oder forstwirtschaftlichen Nutzung dürfen gemäß § 33 Abs. 5 Z 6 im Freiland unter 

anderem Solar- und Photovoltaikanlagen bis zu einer Brutto-Fläche von insgesamt nicht mehr als 600 m² er-

richtet werden. Mehrere Solar- und Photovoltaikanlagen auf Freiflächen, die in einem räumlichen Zusammen-

hang stehen, gelten als einheitliche Anlage, deren Fläche zusammenzurechnen ist. Ein räumlicher Zusammen-

hang ist gegeben, wenn die jeweiligen Anlagen die visuelle Wirkung einer einheitlichen Standortfläche erzeu-

gen. Beträgt der Abstand zwischen den Standortflächen weniger als 100 m, so liegt jedenfalls ein räumlicher 

Zusammenhang vor. 

 

(3) Steiermärkisches Baugesetz - Stmk. BauG (LGBl. Nr. 68/2025): 

- Gemäß § 3 Z 7a gilt das Gesetz nicht für Photovoltaikanlagen, die nach den elektrizitätsrechtlichen Vorschriften 

einer Genehmigung bedürfen. 

- Baubewilligungspflichtige Vorhaben lt. § 19: 

Photovoltaikanlagen mit einer installierten elektrischen Engpassleistung von mehr als 500 kWp und solarther-

mische Anlagen mit einer Brutto-Fläche von insgesamt mehr als 3 000 m² 

- Baubewilligungspflichtige Vorhaben im vereinfachten Verfahren lt. §20: 

Photovoltaikanlagen mit einer installierten elektrischen Engpassleistung von mehr als 100 kWp und solarther-

mische Anlagen mit einer Brutto-Fläche von insgesamt mehr als 600 m² und einer Höhe von mehr als 3,50 m. 

- Meldepflichtige Vorhaben lt. § 21: 

Photovoltaikanlagen mit einer installierten elektrischen Engpassleistung bis zu 100 kWp und solarthermische 

Anlagen bis zu einer Brutto-Fläche von insgesamt nicht mehr als 600 m²; dabei dürfen Anlagen und ihre Teile 

eine Höhe von 3,50 m nicht überschreiten. 

- Bestimmungen für die Umsetzung von Photvoltaik- und solarthermischen Anlagen bei Neubauten lt. § 80b. 

- Sonderbestimmungen für Photovoltaikanlagen, solarthermische Anlagen und Wärmepumpen lt. § 101b. 

 

(4) Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts und -organisationsgesetz 2005 – Stmk. ElWOG 2005 (LGBl. Nr. 68/2025) 

Photovoltaikanlagen unterliegen ab einer Engpassleistung von 1.000 kWp der Genehmigungspflicht, sofern sie 

nicht Teil eines abfalls-, verkehrs-, berg-, luftreinhalte- oder gewerberechtlichen Betriebes sind. 
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(5) Steiermärkisches Naturschutzgesetz 2017 - StNSchG 2017 (LGBl. Nr. 48/2025) 

Photovoltaikanlagen bedürfen gem. § 8 Abs 3 Z 2 in Landschaftsschutzgebieten außerhalb geschlossener Ortschaf-

ten einer Bewilligung. 

Weiters sind gemäß § 17 Abs. 10 Z 4, § 18 Abs. 9 Z 4 und § 19 Abs. 11 Z 4 für nicht bewilligungspflichtige Photovol-

taik-Freiflächenanlagen mit einer Mindestgröße von 2.500 m² bis spätestens drei Monate vor Beginn der Ausfüh-

rung der Landesregierung Unterlagen zur Prüfung auf die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen 

vorzulegen. 

Zudem sind die Sonderbestimmungen für Sonderbestimmungen für Solarenergieanlagen und Wärmepumpen lt. § 

30b zu beachten. 

 

(6) Leitfaden zur Standortplanung und Standortprüfung für PV-Freiflächenanlagen (Stand: 04/2021) 

Das Land Steiermark hat im Juni 2020 einen Leitfaden zur Standortplanung und Standortprüfung für PV-Freiflä-

chenanlagen herausgegeben, der im April 2021 adaptiert wurde. Der Leitfaden behandelt folgende Themen-

schwerpunktebereiche, die anhand von Prüflisten zu untersuchen sind: 

1) Überörtliche Raumplanung 

2) Örtliche Raumplanung 

3) Natur- und Artenschutz 

4) Landschaftsschutz, Orts- und Landschaftsbild 

 

(7) Leitfaden „Wasserwirtschaftliche Interessen hinsichtlich der Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen in 

Hochwasserabflussgebieten“ 

Verfasst vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nach-

haltigkeit, Referat Wasserwirtschaftliche Planung, Stand: 07/2021 

Um die Planungssicherheit zu gewährleisten, werden im Leitfaden wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen auf-

gezeigt, die als Grundlage für PV-Anlagen in Hochwasserabflussgebieten zu berücksichtigen sind. Dieser Leitfaden 

ist die Basis für die wasserwirtschaftliche Beurteilung für Projekte im Rahmen von raumordnungsrechtlichen Ver-

fahren (insbesondere die Anwendung des Sachprogrammes zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungs-

räume). Darüber hinaus wird der Leitfaden auch für die wasserwirtschaftliche Beurteilung im Rahmen von allen 

weiteren Genehmigungsverfahren (z.B. Wasserrecht, Baurecht, etc.) herangezogen. 

 

(8) Fachmaterialien Naturschutz zum Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energie Solarenergie 

Verfasst vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung, Referat Natur-

schutz, Stand: Jänner 2023 

In Anlehnung an das Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Energien – Solarenergie enthalten 

die Fachmaterialien Vorgaben, Empfehlungen und Hinweise für die Einreichplanung, die Bauphase und den Betrieb 

von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Steiermark 

STROMVERBRAUCH 

Die Gemeinden Ratten und Rettenegg benötigen derzeit zusammengerechnet ca. 8.200 MWh an Strom pro Jahr 

(Quelle: Energiemosaik Austria, Stand: März 2022, Details vgl. Tabelle 16), wobei der Strom vorrangig für „Industrie und 

Gewerbe“ sowie „Wohnen“ benötigt wird. Anzumerken ist, dass der Strombedarf für „Industrie- und Gewerbe“ aus-

schließlich auf die Gemeinde Ratten zurückzuführen ist. 
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Tabelle 16: Jahresstrombedarf von Motoren/Elektrogeräte der Gemeinden Ratten und Rettenegg (Quelle: Energiemosaik Austria, Stand: März 

2022). 

Wohnen 2.900 MWh/a 

Land- und Forstwirtschaft    800 MW/ha 

Industrie und Gewerbe 3.600 MWh/a 

Dienstleistungen    900 MWh/a 

Gesamt 8.200 MWh/a 

 

 

STROMPRODUKTION MITTELS PV-ANLAGEN 

 

GEFÖRDERTE PV-ANLAGEN: 

Die Daten der geförderten PV-Anlagen des Klima- und Energiefonds und der OeMAG (Abwicklungsstelle für Ökostrom 

AG), Stand: 31.08.2024) zeigen, dass in den Gemeinden Ratten und Rettenegg zusammengerechnet rd. 130 PV-Anlagen, 

mit einer Gesamtleistung von rd. 1.8 MWp errichtet wurden (vgl.  

 

 

Tabelle 17: Geförderte PV-Anlagen des Klima- und Energiefonds und  
der OeMAG bis 08/2024(Quelle: STATatlas) 

Gemeinde Ratten Rettenegg Gesamt 

Anzahl der PV-Anlagen 84 44 124 

Leistung der PV-Anlagen in kWp 1.284 556 1.840 

 

 

BESTEHENDE PV-FREIFLÄCHENANLAGEN 

Derzeit befindet sich in der KG 68011 Grubbauer, im nördlichen Bereich der Gemeinde Ratten und etwa einen Kilometer 

südöstlich des Windparks Steinriegel, eine größere PV-Freiflächenanlage (vgl. Abb. 31).  

Diese umfasst zwei Teilflächen (vgl. Abb. 32):  

- die Anlage Pusterhofer mit 9,6 Hektar Fläche und einer Leistung von rund 4 MWp sowie  

- die Anlage Rosegger mit 5,6 Hektar und einer Leistung von rund 8 MWp.  

 

Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtfläche von etwa 15 Hektar mit einer installierten Leistung von rund 12 MWp. 

Die Anlage produziert jährlich rund 12 GWh erneuerbaren Strom. 
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Abb. 31: Übersichtslage der PV-Freiflächenanlage Grubbauer, Grundlage: Orthofoto GIS-Steiermark 

 

 
Abb. 32: Detaillage der PV-Freiflächenanlage Grubbauer, Grundlage: Google Maps 
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KAPAZITÄTEN AN DEN NÄCHSTGELEGENEN UMSPANNWERKEN 

Der Stromnetzbetreiber den Gemeinden Ratten und Rettenegg ist die Energienetze Steiermark GmbH. In der Nähe der 

Gemeinden Ratten und Rettenegg findet sich nur das Umspannwerk Mürzzuschlag, dass allerdings Stand 25.09.2025 

keine verfügbaren Kapazitäten aufweißt (vgl. Abb. 33).  

 

Hinweis: 

Vom Netzbtreiber wird jedoch darauf verwiesen, dass die Kapazitäten eine unverbindliche Information ohne 

Rechtsanspruch und eine Momentaufnahme darstellen und jede Anfrage einer Einzelfallbetrachtung bedarf.  

 

Weiters müssen bei der Netzentwicklung vertsärkt die Anforderungen der E-Mobilität berücksichtigt werden, da bei 

Schnellladestationen innerhalb einer kurzen Zeit große Strommengen bereitgestellt werden müssen. 

 

 
Abb. 33: Umspannwerk Mürzzuschlag – verfügbare Kapazitäten (Quelle: e-netze.at, Stand: 25.09.2025). 

 

 

ZIELE UND GRUNDSÄTZE: 

Ein zentrales energie- und klimapolitisches Ziel der österreichischen Bundesregierung ist es, die gesamte Stromversor-

gung des Landes bis 2030 auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Die Gemeinden Ratten und Rettenegg möchte 

in diesem Zusammenhang die Erhöhung des Anteiles der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energieträ-

gern durch örtliche Vorgaben zu einem natur- und raumverträglichen Ausbau von Energieerzeugungsanlagen aus So-

larenergie vorantreiben. 

 

Dabei stehen den Gemeinden Handlungsfelder zum Solarenergieausbau bereit. Lt. SKE Leitfaden Version 2.1 sind unter 

andrem folgende Grundsatzempfehlungen gegeben:  

• Priorisierung und aktive Einforderung des PV- & ST-Dachflächenausbaus 

• Verpflichtender Einsatz erneuerbarer Energieträger bei Neubauten oder größeren Renovierungen  

• Berücksichtigung gestalterischer Sensibilität und möglicher Umfeldwirkungen 

Umspannwerk Mürzzuschlag 

0,0 MW verfügbar 
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• Vermeidung von Konkurrenzsituationen und Synergienutzung  

• Vorbildwirkung durch Ausbau an öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten  

• Überprüfung der (Mit)Versorgung über Eigenbedarf hinaus – öffentliche Einspeisung bzw. Verteilung über Energie-

gemeinschaften  

• Frühzeitige Abstimmung der Einspeisemöglichkeiten und Kapazitäten mit Netzbetreibern  

 

In den Gemeinden Ratten und Rettenegg wird durch Photovoltaik-Anlagen, Kleinwasserkraftwerke (vgl. Abschnitt 6.4.2) 

und Windkraftanlagen (vgl. Abschnitt vgl. 6.4.3) deutlich mehr erneuerbarer Strom erzeugt, als die Gemeinden selbst 

verbrauchen. Damit gelten sie bereits als Plusenergiegemeinden und sind rein bilanziell stromneutral. Im Sinne des 

bundesweiten Ziels der „Stromneutralität“ sollten jedoch weiterhin geeignete Flächen für Energieerzeugungsanlagen 

erschlossen werden, sofern diese landschaftlich integriert werden können und ökologisch vertretbar sind. 

 

 

POTENZIALANLYSE SOLARENERGIE 

Die Gemeinden Ratten und Rettenegg verfügen in weiten Teilen über ein hervorragendes Einstrahlungspotenzial (Glo-

balstrahlung). (vgl. Abb. 34). Bei der folgenden Potenzialanalyse liegt ein besonderes Augenmerk auf der Identifikation 

von geeigneten Dachflächen und Freiflächen, die aufgrund ihrer Größe und Lage für eine effiziente Nutzung priorisiert 

werden sollen. 

 

 

 
Abb. 34: Jahressumme Globalstrahlung  (Quelle: GIS-Steiermark, abgerufen am 23.07.2024). 
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Die statistische Auswertung zeigt, dass von der potenziellen PV-Ertragsleistung sich  

➢ 26 % (rd. 5,4 GWh/a) auf 932 Solarflächen mit bis zu 100 m², 

➢ 27 % (rd. 5,7 GWh/a) auf 311 Solarflächen mit 100 – 200 m², 

➢ 13 % (2,7 GWh/a) auf 81 Solarflächen mit 200 - 300 m², 

➢ 6 % (1,3 GWh/a) auf 29 Solarflächen mit 300 - 400 m², 

➢ 28 % (5,9 GWh/a) auf 60 Solarflächen mit mehr als 400 m² 

befinden.  

 

Auf die Solarflächen bis 200 m², sowie auf die Solarflächen mit mehr als 400 m² entfällt der Großteil des berechneten 

Potenzials. Aus zeitlichen und vor allem wirtschaftlichen Gründen sollten vorrangig Solarflächen mehr als 400 m² er-

schlossen werden. So könnten mit 60 erschlossenen Dachflächen (> 400 m²) potenziell rd. 6 GWh Strom pro Jahr erzeugt 

werden 

 

Anmerkung: 

Generell ist bei der Nutzung von bestehenden Dachflächen zu beachten, dass sich das theoretische/physikalische So-

larpotenzial durch technische (Statik, Flächenkonkurrenz, …), wirtschaftliche (Kapitalmangel, Strompreis, …) und so‐

zial/ökologische (mangelndes Wissen, Warten auf bessere Voraussetzungen, …) Faktoren reduziert. Nach Abschlägen 

verbleibt lt. Fechner H. (2020)3 österreichweit ein durchschnittliches tatsächliches Photovoltaikpotenzial auf den beste-

henden Dachflächen von ca. 20 – 25 %. Umgerechnet auf die Gemeinden Ratten und Rettenegg würde nach Abschlägen 

ein tatsächliches Potenzial von 9,2 GWh (20 %) an Solarthermie oder rund 4,2 GWh (20 %) an Photovoltaik verbleiben. 

 

 
3 Fechner, Hubert. 2020. Ermittlung des Flächenpotentials für den Photovoltaik-Ausbau in Österreich: Welche Flächenkategorien sind für die Erschlie-

ßung von besonderer Bedeutung, um das Ökostromziel realisieren zu können - mit Fokus auf bis 2030 realisierbare PV-Potentiale im Gebäudesektor 

und technische Potentiale auf anderen Flächen. Wien: Studie im Auftrag von Österreichs Energie - Endbericht 
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In der Tabelle 18 und Tabelle 19 wird das Dachflächenpotenzial nach Baugebieten dargestellt. Das größte Potenzial 

besteht mit Abstand in den Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg. Der Vergleich beider Tabellen unterstreicht 

die Priorisierung von großflächigen Dachflächen (> 400 m²) aufgrund der hohen Ertragsleitung (in kWh/a). 

 

Tabelle 18: Anzahl Dachflächen nach Größe je Baugebiet lt. Solarinfo GIS Steiermark (Stand: 03/2023).  

 

 

Tabelle 19: Dachflächen nach Größe und Leistung je Baugebiet lt. Solarinfo GIS Steiermark (Stand: 03/2023).

 
Industriegebiet* = Industrie u. Gewerbegebiet südwestlich des Siedlungsschwerpunkts Ratten 

 

Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG): 

Neben Förderungen bieten seit Juli 2021, mit dem Inkrafttreten des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG), sogenannte 

Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) neue Möglichkeiten zur Erschließung von Dachflächen zur Energieproduk-

tion. Weiters wurde mit dem Inkrafttreten der Novelle der Systemnutzungsentgelte-Verordnung am 01.11.2021 wur-

den die Reduktionen der Netzentgelte für EEGs definiert. Somit sind alle Rahmenbedingungen gegeben, um EEG´s zu 

gründen und zu betreiben und damit die kleinteilige Ortsteilversorgung zu fördern.  

 

Auszug EAG: 

„… 

§ 79. (1) Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft darf Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, die eigenerzeugte 

Energie verbrauchen, speichern oder verkaufen. Weiters darf sie im Bereich der Aggregierung 

tätig sein und andere Energiedienstleistungen erbringen. Die für die jeweilige Tätigkeit geltenden Bestimmungen sind zu 

beachten. Die Rechte und Pflichten der teilnehmenden Netzbenutzer, insbesondere die freie Lieferantenwahl, bleiben 

dadurch unberührt. 

(2) Mitglieder oder Gesellschafter einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft dürfen natürliche Personen, Gemeindenn, 

Rechtsträger von Behörden in Bezug auf lokale Dienststellen und sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 
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GEMEINDEWEITE FLÄCHENAUSWERTUNG  

In den Gemeinden Ratten und Rettenegg wird ein natur-, landschafts- und raumverträglicher Ausbau von solaren Frei-

flächenanlagen angestrebt. Bei der Standortwahl von PV-Freiflächenanlagen sind die Ausschlusszonen und die Vorga-

ben für die örtliche Raumplanung lt. §§5 und 6 des SAPRO – Solarenergie, sowie die Gestaltungskriterien zu berücksich-

tigen. Zudem ist das Synergiepotenzials von Flächen (Anschluss an industriell-gewerbliche Nutzungen und an Infrastruk-

turanlagen), dass mit der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen verbunden ist, zu beachten.  

 

 
Abb. 39: Verbindliche Ausschlusszonen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemäß Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Erneuerbare Ener-

gie – Solarenergie (LGBl. Nr. 52/2023, Juni 2023), (Quelle: SKE - Leitfaden, V 2.1). 

 

 

Grundsätzlich ist gemäß SAPRO-Solarenergie die Inanspruchnahme von Flächen mit ökologischer Korridorfunktion (Le-

bensraumkorridore) unzulässig. Ausnahmen sind bei Aufrechterhaltung der Funktionalität durch Ausgleichsmaßnah-

men zulässig. In der Gemeinde Ratten befinden sich zwei Lebensraumkorridore (LRK) (vgl. Abb. 40). 



 

 

Interkommunales Sachbereichskonzept Energie Seite 65 von 126 

GEMEINDE RATTEN und GEMEINDE RETTENEGG 

© HEIGL CONSULTING ZT GmbH, GZ: HC25.2.05 

 
Abb. 40: Lebensraumkorridore (LRK) (Quelle: GIS-Steiermark, abgerufen am 23.07.2024). 

 

Der Lebensraumkorridor Nr. 59 „Falkenstein“ mit hoher bis sehr hoher Schutzfunktion liegt südlich des Siedlungs-

schwerpunkts Ratten. Der Korridor wird durch Leitner & Leissing im Jahr 2015 wie folgt beschrieben: 

- Der Korridor ist eingebettet in einen Waldzug mit guter Leitfunktion und verläuft in Ost-West-Richtung über 

eine Distanz von rund fünf Kilometern. Unterbrochen wird die Bewaldung nur von den Straßen sowie stellenweise von 

agrarisch genutztem Offenland, dessen Barrierewirkung saisonabhängig ist, jedoch im Jahresdurchschnitt vernachlässigt 

werden kann (S. 6) 

 

Außerdem ist an der südöstlichen Gemeindegrenze der Gemeinde Ratten der Lebensraumkorridor Nr. 66 „Ratten“ mit 

hoher bis sehr hoher Schutzfunktion ausgewiesen. Beschreibung ist: 

- Der Korridor überquert an der Gemeindegrenze von Ratten und St. Jakob im Walde die wenig bis mäßig befah-

rene L 407 Feistritzsattelstraße. Landschaftsökologisch gestaltet er sich aus einer Abwechslung von Wald und Grünland 

mit einzelnen Gehöften. Die Funktionalität des Korridors wird kaum durch künstliche Hindernisse eingeschränkt (Leitner, 

Leissing 2015, S. 5). 

 

Des Weiteren sind Bereiche mit hohem Konfliktpotenzial gemäß Leitfaden zur Standortplanung und Standortprüfung 

für PV-Freiflächenanlagen bei den Planungen sowie die Interessen der Wasserwirtschaft, des Denkmalschutzes, des 

Militärs, etc. zu berücksichtigen. 

 

 

  

LRK Nr. 66 – „Ratten“ 

LRK Nr. 59 – „Falkenstein“ 
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6.4.2 WASSERKRAFT 

In den Gemeinden Ratten und Rettenegg sind gemäß Wasserinformationssystem des Landes Steiermark (WIS) 15 Was-

serkraftwerke mit aufrechtem Wasserrecht dokumentiert. Zentrale Achse ist die Feistritz, die durch beide Gemeinden 

von Südwesten bis Nordosten fließt und Hauptfluss für verschiedene Kraftwerke ist.  

 

 
Abb. 42: Wasserkraftwerke in den Gemeinden Ratten und Rettenegg (Datengrundlage: GIS Steiermark – aufgerufen am 31.07.2024). 

 

In den Gemeinden Ratten und Rettenegg befinden sich vor allem entlang der Feistritz einige Kleinwasserkraftwerke. 

Beispielweise wird mit dem Kleinwasserkraftwerk „Ratten“, das neu gebaut wurde und seit 2020 in Betrieb ist, mit einer 

Engpassleistung von 250 kW rund 1 Million kWh Strom pro Jahr produziert (Quelle: Hydro zek). Weiters werden mit 

dem KW „Braunstein“ in der Gemeinde Rettenegg mit einer Engpassleistung von rd. 80 kW 380.000 kWh pro Jahr an 

nachhaltigen Strom produziert. Zusätzlich existieren weitere kleinere, private Anlagen. 

 

Weiters befindet sich am Hirschbach das Kleinwasserkraftwerk Horn, dass mit einer Engpassleistung von rund 32kW, 

175.MWh pro Jahr an erneuerbarem Strom erzeugt. 

 

Wo es ökologisch bzw. naturschutzfachlich vertretbar ist soll künftig die Kleinwasserkraft ausgebaut werden. An dieser 

Stelle wird auf die Anwendung des Pflichtwasser-Leitfadens des Landes Steiermark verwiesen, der vorrangig als Grund-

lage der ökologischen Planung von Wasserkraftwerken bei kleineren Gewässern mit einem Mittelwasserabfluss kleiner 

20 m3/s dient und sowohl bei Neubewilligungen als auch bei Abänderungen bestehender bewilligter Anlagen angewen-

det werden muss. 
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6.4.3 WINDKRAFT 

Das gesamte Gemeindegebiet von Ratten und Rettenegg befindet sich im Geltungsbereich des Entwicklungsprogram-

mes für den Sachbereich Windenergie – SAPRO Windenergie (Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 

20. Juni 2013, LGBl. Nr. 91/2019) (vgl. Abb. 43). 

 

 
Abb. 43: SAPRO-Windenergie in den Gemeinden Ratten und Rettenegg (Datengrundlage: GIS Steiermark - abgerufen am 31.07.2024). 

 

Für das SAPRO-Windenergie sind folgende Zonen bzw. Maßnahmen definiert: 

- Ausschlusszonen: die Errichtung von Windkraftanlagen gemäß Definition SAPRO-Wind ist unzulässig 

- Vorrangzonen: Neuerrichtung bzw. Erweiterung von Windparks in konzentrierter Form möglich 

- Eignungszonen: als Standorte zweiter Priorität ebenfalls für die Errichtung von Windkraftanlagen vorgesehen 

 

Bestehende Windparks die sich Großteils in den Gemeinden Ratten und Rettenegg befinden 

Gemeinde 
Windpark / 

Name 

Anzahl Windräder in 

Gemeinde 
Installierte Leistung (gesamt) Jahresproduktion  

Ratten 
Windpark 

Steinriegel  
14 von 21 Anlagen 38 MW.  rd.79 GWh/Jahr 

Rettenegg 
Windpark 

Herrenstein 
6 von 6 Anlagen 20 MW   Rd. 45 GWh/Jahr  

 

Zudem gibt es rechtmäßige Bescheide für das Repowering des Windpark Steinriegel III sowie für die Errichtung des 

Windpark „Gruberkogel“. 

 

Windpark Steinriegel 

Windpark Pretul 

Windpark Herrenstein 

Windpark Gruberkogel 
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7 MOBILITÄT 

Der Mobilität kommt sowohl im Hinblick auf den Energieverbrauch als auch angesichts des erheblichen Einsatzes von 

fossilen Energieträgern besonderes Hauptaugenmerk in Bezug auf Treibhausgasemissionen zu. Die Mobilität ist öster-

reichweit der einzige Sektor mit rapide steigenden Treibhausgasemissionen (im Ausmaß von 66 % seit 1990). Damit ist 

in diesem Bereich ein großer Handlungsbedarf gegeben. Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen der Mobilität 

werden wesentlich von Raumstrukturen beeinflusst, sodass der Forcierung einer verkehrssparenden räumlichen Ent-

wicklung nach dem Prinzip der kurzen Wege hohe Bedeutung zukommt.  

 

Um dem Trend entgegenzusteuern, braucht es in Ratten und Rettenegg funktionsgemischte, maßvoll dichte und kom-

pakte Raumstrukturen, mit denen Zufußgehen und Radfahren, sowie die Nutzung des öffentlichen Verkehrs unterstützt 

werden und dadurch der Anteil des motorisierten Individualverkehres und die Kfz-Verkehrsleistung reduziert wird.  

Im Rahmen einer integrierten Raum- und Mobilitätplanung sollen lt. RMP-Oststeiermark folgende übergeordnete Ziele 

verfolgt werden:  

• Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Modal Split) 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit (relative Unfallzahl und Anzahl der Unfallhäufungsstellen) 

• Erhöhung des ÖV-Anteils (ÖV-Anteil an den Wegen) 

• Erhöhung des Radverkehrsanteils (Radanteil an den Wegen) 

• Reduktion des Anteils des motorisierten Individualverkehrs (MIV) insbesondere im Pendler:innenverkehr (MIV 

Anteil an den Wegen) 

• Reduktion der Kfz-Verkehrsleistung (Kfz-km in der Oststeiermark) 

• Steigerung des Besetzungsgrades von Pkw (Besetzungsgrad an repräsentativen Querschnitten) 

 

Zur Bewertung des Ist-Zustandes wird in den folgenden Kapiteln eine räumlich differenzierte Analyse der mobilitätsre-

levanten Rahmenbedingungen den Gemeinden vorgenommen.  

 

 

7.1 FLÄCHENDECKENDE BEWERTUNG DER NUTZUNGSINTENSITÄT 

Die Energie- und Treibhausgasdatenbank (250m-Raster) beinhaltet Angaben zur Nutzungsintensität von Standorten. 

Anhand ausgewählter Parameter zur Charakterisierung der Funktionsmischung und Dichte von Siedlungsstrukturen 

wird die Nutzungsintensität beurteilt. 

 

ANALYSE: 

Die räumliche Analyse der Nutzungsintensität in den Gemeinden Ratten und Rettenegg (vgl. Abb. 50) zeigt, dass mittlere 

und höhere Intensitäten vorrangig in den örtlichen Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg vorzufinden sind. 

Dort befinden sich Einrichtungen die für die täglichen Bedürfnisse (Einzelhandel, ärztliche Versorgung, Pflegeheim, Kin-

dergarten, Freizeiteinrichtungen, etc.) der ansässigen Bevölkerung sehr gut fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen 

sind und ein energiesparendes Mobilitätverhalten fördern bzw. unterstützen. 

 

In den dezentralen Siedlungsgebieten (Bspw. Feistritzwald oder Inneres Kaltenegg) sind die Voraussetzungen in der 

beschriebenen Intensität zumeist nicht vorhanden, womit zur Deckung der täglichen Bedürfnisse der dort ansässigen 

Bevölkerung meist längere Wegstrecken verbunden sind, die vorranging nicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Öffent-

lichen Verkehrsmittel, sondern in der Regel mit dem privaten PKW zurückgelegt werden müssen. 
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Abb. 50: Nutzungsintensitäten in den Gemeinden Ratten und Rettenegg (Grunddaten: GIS-Steiermark; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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7.3 ÖFFENTLICHER PARKRAUM 

Insgesamt konnten auf Grundlage der Daten aus OpenStreetMap (OSM) in Kombination mit der Analyse aktueller Luft-

bilder 76 öffentliche bzw. halböffentliche Parkplätze (z. B. Parkflächen bei Supermärkten) in den Gemeinden Ratten und 

Rettenegg erfasst werden. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der Luftbildauswertung gewisse Abweichungen oder 

Ungenauigkeiten möglich sind. Die Ergebnisse stellen daher eine näherungsweise Bestandsaufnahme der derzeit ver-

fügbaren öffentlichen Stellflächen dar und dienen zur Veranschaulichung der Parkplatzsituation vor Ort. 

 

Im Siedlungsschwerpunkt Ratten konnten 32 öffentliche Parkplätze identifiziert werden, im Siedlungsschwerpunkt Ret-

tenegg wurden 17 Parkplätze erfasst. Diese Zahlen geben einen ersten Überblick über die räumliche Verteilung und 

Dichte öffentlicher Parkmöglichkeiten und bilden eine wichtige Grundlage für weitere verkehrs- und mobilitätsplaneri-

sche Überlegungen, insbesondere im Zusammenhang mit einer möglichen Förderung alternativer Mobilitätsformen 

und der Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. (vgl. Abb. 55). 

 

 
Abb. 55: Öffentliche Parkplätze in den Gemeinden Ratten und Rettenegg (Datengrundlage: GIS Steiermark; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 

 

ERGEBNIS: 

- In den Siedlungsschwerpunkten Ratten und Rettenegg gibt es jeweils ein Angebot an öffentlichen Parkplätzen 
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7.4 FUSS- UND RADWEGE 

Etwa die Hälfte aller PKW-Fahrten in Österreich ist kürzer als fünf Kilometer, was ein erhebliches Potenzial zur Verlage-

rung auf umweltfreundlichere Verkehrsformen wie Fuß- und Radverkehr erkennen lässt. Die Förderung aktiver Mobili-

tät stellt somit einen zentralen Ansatzpunkt zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs und der damit verbun-

denen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen dar. 

Die Entwicklung und Stärkung des Fuß- und Radverkehrs sind nicht nur lokale Zielsetzungen, sondern werden auch auf 

europäischer Ebene – etwa durch die Europäische Kommission – unterstützt, die insbesondere im urbanen Raum eine 

Erhöhung des Radverkehrsanteils anstrebt. 

Ein attraktives, sicheres und gut ausgebautes Fuß- und Radwegenetz ist dabei eine wesentliche Voraussetzung, um die 

Bevölkerung zu einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten zu motivieren. Besonders wirksam sind beschattete und be-

grünte Wege, die im Idealfall baulich vom motorisierten Verkehr getrennt verlaufen. Dadurch wird die Nutzung des 

Autos für Kurzstrecken zunehmend unattraktiv, während Alltagswege verstärkt aktiv zurückgelegt werden. 

Bei der Umsetzung sollten insbesondere zentrale Verbindungsachsen berücksichtigt und prioritär ausgebaut werden, 

wie etwa: 

• Wege zu öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schulen, Freizeitanlagen, Gemeindeamt), 

• Anbindungen an die örtlichen Siedlungsschwerpunkte Ratten und Rettenegg, 

• Zugänge zu Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs, 

• sowie die Erschließung von künftigen Park&Ride-Anlagen. 

 

Damit kann ein ganzheitliches, nachhaltiges Mobilitätsnetzwerk geschaffen werden, das umweltfreundliche Fortbewe-

gung fördert und zugleich die Lebensqualität in den Gemeinden steigert. 

 

 

           
Abb. 56: Verbindungen zu anderen naheliegenden Ortsteilen bzw. Gemeinden – Bild links (Quelle: Fußverkehrsstrategie Steiermark 2030+) 

Abb. 57: Gestaltung der öffentlichen Räume - Bild rechts (Quelle: https://www.klimakonkret.at/mobilitaet/) 

 

Handlungsempfehlungen:  

• Fußwege: 

✓ Qualitäten der Fußwege prüfen und verbessern. 

✓ Genügend sichere Fußwege, speziell für Kinder und ältere Menschen schaffen. 

✓ Kürze Verbindungen schaffen (Prinzip der kurzen Wege). 

✓ Informative (Leitsysteme) Fußwege anbieten. 

  



https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/gehen.html
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7.5 PENDLER:INNENVERKEHR 

Österreichweit entfallen 26 % der alltäglichen Wege auf Arbeitswege, von denen etwa zwei Drittel mit dem Auto zu‐

rückgelegt werden. In Kombination mit den Dienstwegen verursachen sie werktags mehr als die Hälfte des Autoverkehrs 

der Haushalte (Quelle: VCÖ 2023). Wie in Kapitel 5.1.6 beschrieben, beträgt der Anteil der Alltagsmobilität der Haus-

halte an der Personenmobilität in den Gemeinden 75 %. Daraus resultiert ein entsprechend hoher Energieverbrauch 

sowie erhebliche Treibhausgasemissionen. 

 

7.5.1 EIN- UND AUSPENDLER:INNEN 

In der nachfolgenden Abbildung werden die Ein- und Auspendler:innenströme der Gemeinden Ratten und Rettenegg 

dargestellt (Quelle: STATatlas). 

Die Zahl an Ein- und Binnenpendler:innen ist in der Gemeinde Ratten signifikant höer als in der Gemeinde Rettnegg, 

was auf die dort ansässigen Industriestandorte und ansässigen Betriebe zurückzuführen ist. 

GEMEINDE RATTEN 

Einpendler:innen (2022) 

• Gesamt: 342 

• Größte Herkunftsgemeinden: Strallegg (15,2 %), Rettenegg (14,3 %), St. Jakob im Walde (11,1 %), Birkfeld 
(10,5 %), Fischbach (10,2 %), St. Kathrein am Hauenstein (6,7 %) 

• Alle weiteren Gemeinden: < 5 % 

 

Auspendler:innen (2022) 

• Gesamt: 290 

• Hauptzielorte: Mürzzuschlag (13,1 %), Kindberg (11,7 %), Birkfeld (9,7 %), Graz (5,9 %), Weiz (5,5 %) 
• Weitere Gemeinden: jeweils < 5 %, darunter < 5 % nach Wien (ca. 100 km Luftlinie) und ca. 1 % nach 

Salzburg (ca. 200 km Luftlinie) 

 

GEMEINDE RETTENEGG 

Einpendler:innen (2022) 

• Gesamt: 54 

• Größte Herkunftsgemeinden: Ratten (26 %), St. Jakob im Walde, Fischbach und Strallegg (je ca. 10 %), 
Otterthal (6 %) 

• Weitere Gemeinden: jeweils < 5 %, darunter Graz (ca. 4 %) 
 

Auspendler:innen (2022) 

• Gesamt: 215 

• Hauptzielorte: Ratten (23 %), Birkfeld (11 %), Krieglach (7 %), Wien (ca. 6 %) 

• Weitere Gemeinden: jeweils < 5 % 
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8.2 STANDORTRÄUME FÜR ENERGIESPARENDE MOBILITÄT 

Als Standorträume für energiesparende Mobilität gelten in den Gemeinden Ratten und Rettenegg jene Bereiche, in 

denen eine hohe Nutzungsintensität (vgl. Kapitel 7.1) mit einer guten ÖV-Erschließung (vgl. Kapitel 7.2) zusammentrifft. 

Die Nutzungsintensität beschreibt die Dichte und Funktionsmischung von Siedlungsstrukturen, während die ÖV-Güte-

klassen die Qualität des öffentlichen Verkehrs anhand von Bedienungshäufigkeit, Verkehrsmittelangebot und Haltestel-

lenentfernung bewerten. 

 

Standorträume für energiesparende Mobilität zeichnen sich somit durch kompakte, funktionsgemischte Siedlungsstruk-

turen aus, die stark auf die Bedürfnisse des Fuß- und Radverkehrs sowie auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet sind. 

Sie schaffen damit die räumlichen Voraussetzungen zur Reduktion von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen 

im Bereich Mobilität. 

 

Laut Berechnungen des Instituts für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung der BOKU Wien erfüllen derzeit 

die beiden Siedlungsschwerpunkte Ratten und Rettenegg diese Kriterien. Beide Orte verfügen über eine Basisversor-

gung mit Infrastruktureinrichtungen des täglichen Bedarfs (Bildung, Einzelhandel, Freizeit, Gastronomie etc.). Die An-

bindung an den öffentlichen Nahverkehr ist jedoch aktuell unzureichend. 

 

In den dezentralen Siedlungsgebieten erfolgt keine Ausweisung von Standorträumen, da dort sowohl die ÖV-Erschlie-

ßung als auch die Nutzungsintensität zu gering sind (vgl. Abb. 66). 
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Abb. 66: Standorträume für energiesparende Mobilität mit Überlagerung der baulichen Entwicklung gemäß Entwicklungsplan (Grunddaten: GIS-
Steiermark; Darstellung: Heigl Consulting ZT GmbH). 
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8.3 ÜBERPRÜFUNG DER ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPTE IM SINNE DER ENERGIERAUMPLANUNG 

Im Folgenden wird die derzeitige Ausrichtung der Gemeinde Ratten und Rettenegg bzgl. ihrer baulichen Entwicklung 

gemäß dem Entwicklungsplan, Periode 5.0 (Ratten) und Periode 3.0 (Rettenegg) mit den energieraumplanerischen 

Interessen und Strategien gegenübergestellt.  

 

Laut den örtlichen Entwicklungskonzepten der beiden Gemeinden entfällt das größte Potenzial der baulichen Entwick-

lung auf den Siedlungsschwerpunkt Rettenegg (fast 60 %). Dahinter folgen der Siedlungsschwerpunkt Ratten (16 %) 

sowie das Abrundungsgebiet Feistritzwald (11 %). 

 

Im Weiterem werden die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) der einzelnen Siedlungsgebiete im 

Hinblick auf die Energieraumplanung dargestellt. 

 

Tabelle 20: Bauliche Entwicklung der Gemeinde Ratten (lt. ÖEK, Periode 5.0) und Gemeinde Rettenegg (lt. ÖEK, Periode 3.0) 

Bauliche Entwicklung Ratten (in ha) Rettenegg (in ha) 

Wohnen Bestand 23,2 10,0 

Wohnen Potenzial 5,3 10,1 

Zentrum Bestand 8,0 2,6 

Zentrum Potenzial - 1,8 

Industrie/Gewerbe Bestand 6,1 2,4 

Industrie/Gewerbe Potenzial 1,1 0,1 

Landwirtschaft Bestand 3,2 6,3 

Landwirtschaft Potenzial 0,1 3,0 

Tourismus Bestand 3,1 - 

Tourismus Potenzial 0,5 0,4 
 

Bestandsflächen gesamt 43,6 21,3 

Potenzialflächen gesamt 7,0 15,4 

Flächen gesamt 50,6 36,7 

 

 

 
Abb. 68: Verteilung der baulichen Potenzialflächen in der Gemeinde Ratten (lt. ÖEK, Periode 5.0) und in der Gemeinde Rettenegg (lt. ÖEK, Periode 

3.0) 
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